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Deutscher Bundestag Drucksache 15/4045
15. Wahlperiode 27.10. 2004

Erste Beschlussempfehlung und erster Bericht
des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(12. Ausschuss)

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
- Drucksachen 15/3676, 15/3986 -

Entwurf eines Gesetzes zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau
der Tagesbetreuung und zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe
(Tagesbetreuungsausbaugesetz – TAG)

Beschlussempfehlung und Bericht
des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(12. Ausschuss)

1. zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Maria Böhmer, Gerda Hasselfeldt, Maria
Eichhorn, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU
- Drucksache 15/ 3488 -

Elternhaus, Bildung und Betreuung verzahnen

2. zu dem Antrag der Abgeordneten Ina Lenke, Klaus Haupt, Otto Fricke,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP

- Drucksache 15/ 3512 -

Solides Finanzierungskonzept für den Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten
für unter Dreijährige

* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.
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A. Problem

Alle drei Vorlagen sehen Handlungsbedarf im Bereich der Kinderbetreuung.

1. zu Drucksache 15/3676 und 15/3986

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zielt auf einen qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Aus-
bau der Tagesbetreuung und eine Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe. Das Achte Buch So-
zialgesetzbuch habe sich im Grundsatz bewährt, was Ziele und Regelungsstruktur angehe. Der Wandel
von Lebenslagen und Lebensplänen junger Menschen und neue Bedingungen der Arbeitswelt machten
eine realitätsbezogene Anpassung auch der Rechtslage in der Kinder- und Jugendhilfe mit gezielten
Änderungen und Konkretisierungen notwendig. Im Zentrum stehe dabei der qualitätsorientierte Ausbau
der Kinderbetreuung, mit dem Gesetzentwurf soll der bedarfsgerechte Ausbau der Tagesbetreuung für
Kinder, insbesondere im Alter unter drei Jahren, in den westdeutschen Bundesländern sowie die Siche-
rung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in den ostdeutschen Bundesländern ge-
schaffen werden. Darüber hinaus ergebe sich nach nunmehr mehr als 10-jähriger Erfahrung im Umgang
mit dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SBG VIII) ein Bedarf nach besserer Steuerung, Verwaltungs-
vereinfachung und mehr Wirtschaftlichkeit der Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe.

2. zu Drucksache 15/3488

Die Fraktion der CDU/ CSU hält eine bessere Verzahnung von Elternhaus, Bildung und Betreuung für
erforderlich. Kernpunkt ihrer Familienpolitik sei die Wahlfreiheit für Eltern. Eltern sollten allein ent-
scheiden, ob und wie sie für die Betreuung ihrer Kinder selbst sorgten oder Betreuungsangebote nutzen
wollten. Internationale Studien hätten gezeigt, dass Deutschland einen erheblichen Reformbedarf im
Bereich von Bildung und Erziehung habe. Unabhängig von den Überlegungen hierzu müsse ein Ausbau
des Betreuungsangebots sowohl für Kinder unterhalb des Schuleintrittsalters als auch für Schulkinder
unter dem Aspekt der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit angestrebt werden. Zu den not-
wendigen Rahmenbedingungen für eine bessere Vereinbarkeit gehörten finanzielle Gerechtigkeit, das
Vorhandensein vielfältiger bedarfsgerechter Betreuungsangebote und eine familienfreundliche Arbeits-
welt mit flexiblen Arbeitszeiten, die Möglichkeit, Kontakt zum Beruf zu halten, und die Förderung des
beruflichen Wiedereinstiegs nach der Familienzeit. Darüber hinaus sei eine Gesamtstrategie erforderlich,
die die Bereiche Erziehung und Bildung stärker verzahne.

Das vorliegende Konzept der Bundesregierung für den Ausbau der Betreuung sei jedoch finanziell nicht
gesichert und greife inhaltlich zu kurz. Die Finanzierung über die Umsetzung des Hartz-IV-Konzeptes
stelle für die Kommunen ein unzumutbares Risiko dar. Um diese in die Lage zu versetzen, die bedarfs-
gerechte Betreuung für Kinder unter drei Jahre und für Kinder im Kindergartenalter qualitativ und
quantitativ zu verbessern, sei eine grundlegende Reform der Gemeindefinanzen erforderlich.

3. zu Drucksache 15/3512

Die Fraktion der FDP verlangt für die Unterstützung zum Ausbau der Kindertagesbetreuung ein von den
sog. Hartz-IV-Gesetzen unabhängiges und solides Finanzierungskonzept. Ländern und Kommunen
dürften durch Bundesgesetz nicht neue oder erweiterte Aufgaben auferlegt werden, ohne dass die Finan-
zierung hierfür gesichert sei.
Die in der Koalitionsvereinbarung aus dem Jahr 2002 versprochene Förderung einer bedarfsgerechten
Betreuungsquote für Kinder unter 3 Jahren müsse umgehend beginnen.
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B. Lösung

Zu 1. Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend empfiehlt die Annahme des Gesetz-
entwurfs auf Drucksachen 15/3676 und 15/3986 in geänderter Fassung als Gesetz zum quali-
tätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder (Tagesbetreuungs-
ausbaugesetz – TAG). Der weitere Teil des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur Kinder-
und Jugendhilfe soll dagegen abgekoppelt werden und einer gesonderten Beschlussfassung vor-
behalten bleiben.

Annahme des Gesetzentwur fs auf Drucksachen 15/3676 und 15/3986 in der  Ausschussfas-
sung mit den Stimmen der Fraktionen der  SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Ent-
haltung der  Fraktionen der  CDU/CSU und FDP.

Zu 2. Ablehnung des Antrags auf Drucksache 15/3488 mit den Stimmen der  Fraktionen der  SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der  Fraktion der  CDU/CSU bei Ent-
haltung der  Fraktion der  FDP.

Zu 3. Ablehnung des Antrags auf Drucksache 15/3512 mit den Stimmen der  Fraktionen der  SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der  Fraktionen der  CDU/CSU und
FDP.

C. Alternativen

1. Annahme des Antrags auf Drucksache 15/3488.

2. Annahme des Antrags auf Drucksache 15/3512 und Einführung einer bundesgesetzlichen Regelung
von Versorgungsquoten für den Ausbau der Tagesbetreuung.

3. Regelung eines (konditionierten) Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung.
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D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

Der vom Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beschlossene Entwurf eines Gesetzes zum
qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder (Tagesbetreuungsaus-
baugesetz – TAG) hat die folgenden finanziellen Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte:

Für  Länder  und Kommunen:

Der vorgesehene bedarfsgerechte Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder insbesondere im Alter unter 3
Jahren führt in den westlichen Bundesländern zu jährlichen Mehrkosten in Höhe von 1.765 Mio. Euro
ab dem Jahre 2011.

In den Jahren 2005 bis 2010 kommt es zu einem stufenweisen Ausbau der Tagesbetreuung, der der
örtlichen Ausbauplanung folgt. Dabei stehen jährlich fallende investive Kosten steigenden Betriebsko-
sten gegenüber:

Ausbau Tagesbetreuung in den westli-
chen Bundesländern1

IK2 BK2 Gesamt

2005 487 134 621

2006 487 485 972

2007 487 836 1.323

2008 292 1.138 1.430

2009 512 1.403 1.915

2010 171 1.686 1.857

Ab 2011 0 1.765 1.765

1 einschließlich Berlin

2 IK: Investitionskosten; BK: Betriebskosten (einschließlich Mehraufwand für vorhandene Kinderta-
gespflege in Höhe von 11,7 Mio. Euro jährlich)

Mit der stärkeren Beteiligung des Bundes an den Kosten des Arbeitslosengeldes II auf der Grundlage
des kommunalen Optionsgesetzes (§ 46 Abs.5 bis 10 SGB II) wird sichergestellt, dass die Kommunen
durch das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung der sich
aus ihm ergebenden Einsparungen der Länder um jährlich 2,5 Milliarden Euro entlastet werden. Diese
Entlastung der Kommunen dient der Stärkung ihrer Investitionskraft und dem Ausbau der Kinderbetreu-
ung (vgl. Bundestags-Drucksache 15/1516, S. 90, Entwurf eines Vierten Gesetzes für moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt). Es wird erwartet, dass die Kommunen von den 2,5 Mrd. Euro ab 2005
jährlich aufwachsend bis zum Jahre 2010 1,5 Mrd. Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung für die
unter Dreijährigen verwenden.

E. Sonstige Kosten

Kosten bei Wirtschaftsunternehmen entstehen nicht.
Die Ausführung des Gesetzes wird keine Auswirkungen auf Einzelpreise oder das allgemeine Preisni-
veau haben.
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Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen,

1. den vom Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend verabschiedeten Teil des Gesetz-
entwurfs auf Drucksachen 15/3676 und 15/3986 in der aus der nachstehenden Zusammenstellung
ersichtlichen Fassung mit der Überschrift „Entwurf eines Gesetzes zum qualitätsorientierten und
bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder (Tagesbetreuungsausbaugesetz – TAG)
anzunehmen;

2. den übrigen Teil des Gesetzentwurfs einer späteren Beschlussfassung vorzubehalten;

3. den Antrag auf Drucksache 15/3488 abzulehnen;

4. den Antrag auf Drucksache 15/3512 abzulehnen.

Berlin, den 27. Oktober 2004

Der  Ausschuss für  Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Kerstin Gr iese Caren Marks Mar lene Rupprecht

Vorsitzende Berichterstatterin Berichterstatterin

Mar ia Eichhorn Ekin Deligöz

Berichterstatterin Berichterstatterin

Jutta Dümpe-Krüger Ina Lenke

Berichterstatterin Berichterstatterin
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Zusammenstellung

des Entwurfs eines Gesetzes zum qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Ausbau der Tages-
betreuung und zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (Tagesbetreuungsausbauge-
setz – TAG)
- Drucksachen 15/ 3676 und 15/3986- (zustimmungsfreier Teil)

mit den Beschlüssen des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(12. Ausschuss)

Entwurf Beschl üsse des 12. A usschusses

¾ ¾

Entwurf eines Gesetzes zum qualitätsorientierten und
bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung und zur
Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (Tages-
betreuungsausbaugesetz – TAG)

Entwurf eines Gesetzes zum qualitätsorientierten und
bedarfsgerechten Ausbau der Tagesbetreuung für  Kin-
der  (Tagesbetreuungsausbaugesetz – TAG)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

I  n h a l t s ü b e r  s i c h t I  n h a l t s ü b e r  s i c h t

Artikel 1 Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch Artikel 1 Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 2 Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt einer
späteren Beschlussfassung vorbehalten

Artikel 3 Änderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes Artikel 2 Änderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes

Artikel 4 Neufassung des Achten Buches Sozialgesetzbuch Artikel 3 Neufassung des Achten Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 5 Inkrafttreten Artikel 4 Inkrafttreten

Artikel 1

Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 1

Änderung des Achten Buches Sozialgesetzbuch

Das Achte Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugend-
hilfe - in der Fassung der Bekanntmachung vom
8. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3546), zuletzt geändert
durch …, wird wie folgt geändert:

Das Achte Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugend-
hilfe - in der Fassung der Bekanntmachung vom
8. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3546), zuletzt geändert
durch …, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu § 8 wird folgende Angabe ein-
gefügt:

„ § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“ .

a) entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und
bleibt einer späteren Beschlussfassung vorbehalten
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b) Die Angabe zu § 18 wird wie folgt gefasst:

„ § 18 Beratung und Unterstützung bei der Aus-
übung der Personensorge und des Umgangs-
rechts“ .

b) entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und
bleibt einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

c) Die Angabe zum Dritten Abschnitt des Zweiten Ka-
pitels wird wie folgt gefasst:

„Dritter Abschnitt. Förderung von Kindern in Tages-
einrichtungen und in Kindertagespflege“ .

c) unverändert

d) Die Angabe zu § 22 wird wie folgt gefasst:

„§ 22 Grundsätze der Förderung“ .

d) unverändert

e) Nach der Angabe zu § 22 wird folgende Angabe ein-
gefügt:

„§ 22a Förderung in Tageseinrichtungen“ .

e) unverändert

f) Die Angabe zu § 23 wird wie folgt gefasst:

„§ 23 Förderung in Kindertagespflege“ .

f) unverändert

g) Die Angabe zu § 24 wird wie folgt gefasst:

„§ 24 Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen
und Kindertagespflege“ .

g) unverändert

h) Die Angabe zu § 24a wird wie folgt gefasst:

„§ 24a Übergangsregelung für die Ausgestaltung
des Förderungsangebots“ .

h) unverändert

i) Nach der Angabe zu § 36 wird folgende Angabe ein-
gefügt:

„ § 36a Steuerungsverantwortung des Trägers der
öffentlichen Jugendhilfe“ .

i) entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und
bleibt einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

j) Die Angabe zu § 43 wird gestrichen. j) entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und
bleibt einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

k) Nach der Angabe zu § 72 wird folgende Angabe ein-
gefügt:

„ § 72a Persönliche Eignung“ .

k) entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und
bleibt einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

l) Nach der Angabe zu § 74 wird folgende Angabe ein-
gefügt:

„§ 74a Finanzierung von Tageseinrichtungen für
Kinder“ .

l) unverändert
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m) Die Angabe zum Achten Kapitel wird wie folgt ge-
fasst:

„ Achtes Kapitel. Kostenbeiträge, Gebühren und Aus-
lagen (§§ 90 bis 97c)“ .

m) entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und
bleibt einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

n) Die Angabe zum Ersten Abschnitt des Achten Kapi-
tels wird wie folgt gefasst:

„ Erster Abschnitt. Erhebung von Kostenbeiträgen
für ambulante und teilstationäre Leistungen“ .

n) entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und
bleibt einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

o) Die Angabe zu § 90 wird wie folgt gefasst:

„ § 90 Kostenbeiträge für ambulante und teilstatio-
näre Leistungen“ .

o) entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und
bleibt einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

p) Die Angabe zum Zweiten Abschnitt des Achten Ka-
pitels wird wie folgt gefasst:

„ Zweiter Abschnitt. Kostenbeiträge für stationäre
Leistungen und vorläufige Maßnahmen“ .

p) entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und
bleibt einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

q) Die Angabe zu § 91 wird wie folgt gefasst:

„ § 91 Anwendungsbereich“ .

q) entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und
bleibt einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

r) Die Angabe zu § 92 wird wie folgt gefasst:

„ § 92 Ausgestaltung der Heranziehung“ .

r) entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und
bleibt einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

s) Die Angabe zu § 93 wird wie folgt gefasst:

„ § 93 Berechnung des Einkommens“ .

s) entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und
bleibt einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

t) Die Angabe zu § 94 wird wie folgt gefasst:

„ § 94 Umfang der Heranziehung“ .

t) entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und
bleibt einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

u) Die Angabe zu § 96 wird gestrichen. u) entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und
bleibt einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

2. § 2 Abs. 3 Nr. 2 wird aufgehoben. 2. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

3. § 6 wird wie folgt geändert: 3. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„ Umgangsberechtigte haben unabhängig von ihrem
tatsächlichen Aufenthalt Anspruch auf Beratung und
Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts,
wenn das Kind oder der Jugendliche seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt im Inland hat.“

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
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„ Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.“

4. Nach § 8 wird folgender § 8a eingefügt:

„ § 8a
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte
für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Ju-
gendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im
Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte abzuschätzen.
Dabei sind die Personensorgeberechtigten einzubezie-
hen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes
oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. Hält
das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die
Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so
hat es diese den Personensorgeberechtigten oder den
Erziehungsberechtigten anzubieten.

(2) In Vereinbarungen mit den Trägern und Einrich-
tungen, die Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist
sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauf-
trag nach Absatz 1 in entsprechender Weise wahrneh-
men. Insbesondere ist die Verpflichtung aufzunehmen,
dass die Fachkräfte bei den Personensorgeberechtigten
auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn
sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt
informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht aus-
reichend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden.

(3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Fami-
liengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht anzu-
rufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungs- oder Perso-
nensorgeberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind,
bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwir-
ken. Besteht eine schwerwiegende und dringende Gefahr
und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewar-
tet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind
oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen.

(4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätig-
werden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen der
Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das
Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die Perso-
nensorgeberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tä-
tigwerden erforderlich und wirken die Personensorge-
berechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die
anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen
Stellen selbst ein.“

4. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

5. § 10 wird wie folgt geändert: 5. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„ (1) Verpflichtungen anderer, insbesondere der Träger
anderer Sozialleistungen werden durch dieses Buch
nicht berührt. Auf Rechtsvorschriften beruhende
Leistungen anderer dürfen nicht deshalb versagt
werden, weil nach diesem Buch entsprechende
Leistungen vorgesehen sind.“
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b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„ (2) Unterhaltspflichtige Personen werden nach Maßgabe
der §§ 90 bis 97b an den Kosten für Leistungen und
vorläufige Maßnahmen nach diesem Buch beteiligt.
Soweit die Zahlung des Kostenbeitrags die
Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen mindert
oder der Bedarf des jungen Menschen durch Leistungen
und vorläufige Maßnahmen nach diesem Buch gedeckt
ist, ist dies bei der Berechnung des Unterhalts zu
berücksichtigen.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

6. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„ § 18
Beratung und Unterstützung bei der Ausübung
der Personensorge und des Umgangsrechts“ .

6. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach dem Wort „ Unterstützung“  wird die An-
gabe „ 1.“  eingefügt.

bb) Der Punkt am Satzende wird durch ein Komma
ersetzt, und folgende Nummer 2 angefügt:

„ 2. bei der Geltendmachung ihrer Unterhalts-
ansprüche nach § 1615l des Bürgerlichen
Gesetzbuchs.“

c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„ (2) Mütter und Väter, die mit dem anderen El-
ternteil nicht verheiratet sind, haben Anspruch auf
Beratung über die Abgabe einer Sorgeerklärung.“

7. In § 19 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „ haben“
die Wörter „ oder tatsächlich sorgen“  eingefügt.

7. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

8. Die Überschrift des Dritten Abschnitts des Zweiten Ka-
pitels wird wie folgt gefasst:

„Dritter Abschnitt. Förderung von Kindern in Tagesein-
richtungen und in Kindertagespflege“ .

8. unverändert

9. Die §§ 22 bis 24a werden durch folgende §§ 22 bis 24a
ersetzt:

9. Die §§ 22 bis 24a werden durch folgende §§ 22 bis 24a
ersetzt:
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„§ 22
Grundsätze der Förderung

„§ 22
Grundsätze der Förderung

(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen
sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig auf-
halten und in Gruppen gefördert werden. Kindertages-
pflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in
ihrem Haushalt oder im Haushalt des Personensorge-
berechtigten geleistet. Das Nähere über die Abgrenzung
von Tageseinrichtungen und Kindertagespflege regelt
das Landesrecht. Es kann auch regeln, dass Kindertages-
pflege in anderen geeigneten Räumen geleistet wird.

(1) unverändert

(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertages-
pflege sollen

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
fördern,

2. die Erziehung und Bildung in der Familie unter-
stützen und ergänzen,

3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und
Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu
können.

(2) unverändert

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bil-
dung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die
soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwick-
lung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientie-
render Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich
am Alter und Entwicklungsstand und den sprachlichen
und sonstigen Fähigkeiten des einzelnen Kindes, seiner
Lebenssituation und ethnischen Herkunft sowie seinen
Interessen und Bedürfnissen orientieren.

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bil-
dung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die
soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwick-
lung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientie-
render Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich
am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und
sonstigen Fähigkeiten, an der  Lebenssituation sowie
den Interessen und Bedür fnissen des einzelnen Kin-
des or ientieren und seine ethnische Herkunft be-
rücksichtigen.

§ 22a
Förderung in Tageseinrichtungen

§ 22a
Förderung in Tageseinrichtungen

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die
Qualität der Förderung in ihren Einrichtungen durch ge-
eignete Maßnahmen sicherstellen und weiterentwickeln.
Dazu gehören die Entwicklung und der Einsatz einer
pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfül-
lung des Förderungsauftrags sowie der Einsatz von In-
strumenten und Verfahren zur Evaluation der Arbeit in
den Einrichtungen.

(1) unverändert

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen si-
cherstellen, dass die Fachkräfte in ihren Einrichtungen
zusammenarbeiten

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen si-
cherstellen, dass die Fachkräfte in ihren Einrichtungen

1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegeper-
sonen zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der
Kontinuität des Erziehungsprozesses,

mit den Erziehungsberechtigten zum Wohl der Kinder
und zur Sicherung der Kontinuität des
Erziehungsprozesses zusammenarbeiten.

2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institu-
tionen und Initiativen im Gemeinwesen, insbeson-
dere solchen der Familienbildung und -beratung,

2. entfällt

3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Über-
gang in die Schule zu sichern und um die Arbeit mit

3. entfällt
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Schulkindern in Horten und altersgemischten Grup-
pen zu unterstützen.

Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen
und wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung,
Bildung und Betreuung zu beteiligen.

Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen
und wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bil-
dung und Betreuung zu beteiligen.

(3) Das Angebot soll sich pädagogisch und organisa-
torisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Fami-
lien orientieren. Werden Einrichtungen in den Ferienzei-
ten geschlossen, so hat der Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe für die Kinder, die nicht von den Erziehungs-
berechtigten betreut werden können, eine anderweitige
Betreuungsmöglichkeit sicherzustellen.

(3) unverändert

(4) Kinder mit und ohne Behinderung sollen, sofern
der Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen gemeinsam ge-
fördert werden. Zu diesem Zweck sollen die Träger der
öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der Sozialhilfe
bei der Planung, konzeptionellen Ausgestaltung und Fi-
nanzierung des Angebots zusammenarbeiten.

(4) unverändert

(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die
Realisierung des Förderungsauftrages nach Maßgabe der
Absätze 1 bis 4 in den Einrichtungen anderer Träger
durch geeignete Maßnahmen sicherstellen.

(5) unverändert

§ 23
Förderung in Kindertagespflege

§ 23
Förderung in Kindertagespflege

(1) Die Förderung in Kindertagespflege nach Maß-
gabe von § 24 umfasst die Vermittlung des Kindes zu
einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht
von der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen
wird, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere
Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden
Geldleistung.

(1) unverändert

(2) Die laufende Geldleistung nach Absatz 1 umfasst:

1. die Erstattung angemessener Kosten, die der Tages-
pflegeperson für den Sachaufwand entstehen,

2. einen angemessenen Beitrag zur Anerkennung ihrer
Förderungsleistung und

3. die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für
Beiträge zu einer Unfallversicherung sowie die hälf-
tige Erstattung der Aufwendungen zu einer angemes-
senen Alterssicherung der Tagespflegeperson.

Die Höhe der laufenden Geldleistung wird vom Träger
der öffentlichen Jugendhilfe festgelegt, soweit Landes-
recht nicht etwas anderes bestimmt. Über die Gewäh-
rung einer Geldleistung an unterhaltspflichtige Personen
entscheidet der Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach
pflichtgemäßem Ermessen.

(2) unverändert

(3) Geeignet im Sinn von Absatz 1 sind Personen, die (3) unverändert
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sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Ko-
operationsbereitschaft mit Erziehungsberechtigten und
anderen Tagespflegepersonen auszeichnen und über
kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. Sie sollen über
vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der
Kindertagespflege verfügen, die sie in qualifizierten
Lehrgängen erworben oder in anderer Weise nachgewie-
sen haben.

(4) Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen
haben Anspruch auf Beratung in allen Fragen der Kin-
dertagespflege. Für Ausfallzeiten einer Tagespflegeper-
son ist rechtzeitig eine andere Betreuungsmöglichkeit
für das Kind sicherzustellen. Zusammenschlüsse von
Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und ge-
fördert werden.

(4) unverändert

§ 24
Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen

und Kindertagespflege

§ 24
Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen

und Kindertagespflege

(1) Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr
bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer
Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Alters-
gruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplät-
zen oder ergänzend Förderung in Kindertagespflege zur
Verfügung steht.

(1) unverändert

(2) Für Kinder im Alter unter drei Jahren und im
schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot
an Plätzen in Tageseinrichtungen und in Kindertages-
pflege vorzuhalten.

(2) unverändert

(3) Für Kinder im Alter unter drei Jahren sind minde-
stens Plätze in Tageseinrichtungen und in Kindertages-
pflege vorzuhalten, wenn

1. die Erziehungsberechtigten oder, falls das Kind nur
mit einem Erziehungsberechtigten zusammen lebt,
diese Person einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder
eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, sich in einer beruf-
lichen Bildungsmaßnahme befinden oder an Maß-
nahmen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des
Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt teilnehmen oder

2. ohne diese Leistung eine ihrem Wohl entsprechende
Förderung nicht gewährleistet ist; die §§ 27 bis 34
bleiben unberührt.

Der Umfang der täglichen Betreuungszeit richtet sich
nach dem individuellen Bedarf im Hinblick auf die in
Satz 1 genannten Kriterien.

(3) Für Kinder im Alter unter drei Jahren sind minde-
stens Plätze in Tageseinrichtungen und in Kindertages-
pflege vorzuhalten, wenn

1. die Erziehungsberechtigten oder, falls das Kind nur
mit einem Erziehungsberechtigten zusammen lebt,
diese Person einer Erwerbsarbeit nachgehen oder
eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, sich in einer beruf-
lichen Bildungsmaßnahme, in der  Schulausbildung
oder  Hochschulausbildung befinden oder an Maß-
nahmen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des
Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt teilnehmen oder

2. ohne diese Leistung eine ihrem Wohl entsprechende
Förderung nicht gewährleistet ist; die §§ 27 bis 34
bleiben unberührt.

Der Umfang der täglichen Betreuungszeit richtet sich
nach dem individuellen Bedarf im Hinblick auf die in
Satz 1 genannten Kriterien.

(4) Die Jugendämter oder die von ihnen beauftrag-
ten Stellen sind verpflichtet, Eltern oder Elternteile,
die Leistungen nach Absatz 1 oder Absatz 2 in An-
spruch nehmen wollen, über das Platzangebot im ört-
lichen Einzugsbereich und die pädagogische Konzep-
tion der Einrichtungen zu informieren und sie bei der

(4) entfällt
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Auswahl zu beraten. Landesrecht kann bestimmen,
dass Eltern das Jugendamt oder die beauftragte Stelle
innerhalb einer bestimmten Frist vor der beabsichtig-
ten Inanspruchnahme der Leistung in Kenntnis setzen.

(5) Geeignete Tagespflegepersonen im Sinne von
§ 23 Abs. 3 können auch vermittelt werden, wenn die
Voraussetzungen nach Absatz 3 nicht vorliegen; in
diesem Fall können Aufwendungen nach § 23 Abs. 1
Satz 2 Nr. 3 erstattet werden.

(4) Geeignete Tagespflegepersonen im Sinne von
§ 23 Abs. 3 können auch vermittelt werden, wenn die
Voraussetzungen nach Absatz 3 nicht vorliegen; in
diesem Fall können Aufwendungen nach § 23 Abs. 2
Satz 1 Nr. 3 erstattet werden.

(6) Weitergehendes Landesrecht bleibt unberührt. (5) Weitergehendes Landesrecht bleibt unberührt.

§ 24a
Übergangsregelung für die Ausgestaltung

des Förderungsangebots

§ 24a
Übergangsregelung für die Ausgestaltung

des Förderungsangebots

(1) Kann am 1. Januar 2005 in einem Land das für
die Erfüllung der Verpflichtung nach § 24 Abs. 2 bis 6
erforderliche Angebot nicht gewährleistet werden, so
können die Träger der öffentlichen Jugendhilfe be-
schließen, dass die Verpflichtung nach § 24 Abs. 2
bis 6 erst ab einem späteren Zeitpunkt, spätestens ab
dem 1. Oktober 2010 erfüllt wird.

(1) unverändert

(2) In diesem Fall sind die örtlichen Träger im Rah-
men ihrer Jugendhilfeplanung verpflichtet,

1. für den Übergangszeitraum jährliche Ausbaustufen
zur Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots zu
beschließen und

2. jährlich zum 15. März jeweils den aktuellen Bedarf
zu ermitteln und den erreichten Ausbaustand fest-
zustellen.

Bei der Planung sind die kreisangehörigen Gemeinden
zu beteiligen.

(2) In diesem Fall sind die örtlichen Träger im
Rahmen ihrer Jugendhilfeplanung verpflichtet,

1. für den Übergangszeitraum jährliche Ausbaustufen
zur Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots zu
beschließen und

2. jährlich zum 15. März jeweils den aktuellen Bedarf
zu ermitteln und den erreichten Ausbaustand fest-
zustellen.

(3) Die Bundesregierung hat dem Deutschen
Bundestag jähr lich einen Ber icht über  den Stand
des Ausbaus nach Absatz 2 vorzulegen.

(3) Solange das erforderliche Angebot noch nicht
zur Verfügung steht, sind bei der Vergabe der neu ge-
schaffenen Plätze

1. Kinder, deren Wohl nicht gesichert ist, und

2. Kinder, deren Eltern oder alleinerziehende Eltern-
teile eine Ausbildung oder Erwerbstätigkeit aufneh-
men oder an einer Maßnahme zur Eingliederung in
Arbeit im Sinne des Vierten Gesetzes für moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt teilnehmen,

besonders zu berücksichtigen.“

(4) Solange das erforderliche Angebot noch nicht
zur Verfügung steht, sind bei der Vergabe der neu ge-
schaffenen Plätze

1. Kinder, deren Wohl nicht gesichert ist, und

2. Kinder, deren Eltern oder alleinerziehende Eltern-
teile eine Ausbildung oder Erwerbstätigkeit aufneh-
men oder an einer Maßnahme zur Eingliederung in
Arbeit im Sinne des Vierten Gesetzes für moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt teilnehmen,

besonders zu berücksichtigen.“

10. § 27 wird wie folgt geändert: 10. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„ Die Hilfe ist in der Regel im Inland zu erbringen;



ele
ktr

on
isc

he
 Vora

b-F
ass

un
g*

� �

sie darf nur dann im Ausland erbracht werden,
wenn dies nach Maßgabe der Hilfeplanung zur Er-
reichung des Hilfezieles im Einzelfall erforderlich
ist.“

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

„ (2a) Ist eine Erziehung des Kindes oder Jugendlichen
außerhalb des Elternhauses erforderlich, so entfällt
der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung nicht da-
durch, dass eine andere unterhaltspflichtige Person
bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen; die Ge-
währung von Hilfe zur Erziehung setzt in diesem
Fall voraus, dass diese Person bereit und geeignet
ist, den Hilfebedarf in Zusammenarbeit mit dem
Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach Maßgabe
der §§ 36 und 37 zu decken.“

11. § 35a wird wie folgt geändert: 11. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„ Von einer seelischen Behinderung bedroht im
Sinne dieses Buches sind Kinder oder Jugendliche,
bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft nach fachlicher Erkennt-
nis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

„ (1a) Hinsichtlich der Abweichung der seeli-
schen Gesundheit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 hat
der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Stel-
lungnahme

1. eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie,

2. eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten
oder

3. eines Arztes oder eines psychologischen Psy-
chotherapeuten, der über besondere Erfahrun-
gen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei
Kindern und Jugendlichen verfügt,

einzuholen. Die Stellungnahme ist auf der Grund-
lage der Internationalen Klassifikation der Krank-
heiten in der vom Deutschen Institut für medizini-
sche Dokumentation und Information herausgege-
benen deutschen Fassung zu erstellen. Dabei ist
auch darzulegen, ob die Abweichung Krankheits-
wert hat oder auf einer Krankheit beruht. Die Hilfe
soll nicht von der Person oder dem Dienst oder der
Einrichtung, der die Person angehört, die die Stel-
lungnahme abgibt, erbracht werden.“

12. § 36 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„ Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, so soll
bei der Aufstellung und Änderung des Hilfeplanes so-
wie bei der Durchführung der Hilfe die Person, die ei-
ne Stellungnahme nach § 35a Abs. 1a abgegeben hat,

12. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten
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beteiligt werden; vor einer Entscheidung über die Ge-
währung einer Hilfe zur Erziehung, die ganz oder teil-
weise im Ausland erbracht werden soll, soll zum Aus-
schluss einer seelischen Störung mit Krankheitswert
die Stellungnahme einer in § 35a Abs. 1a Satz 1 ge-
nannten Person eingeholt werden.“

13. Nach § 36 wird folgender § 36a eingefügt:

„ § 36a
Steuerungsverantwortung

des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe

(1) Werden Leistungen ohne eine Entscheidung des
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe über die Gewäh-
rung im Einzelfall erbracht oder ohne Feststellung des
Hilfebedarfs durch den Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe vom Leistungsberechtigten selbst beschafft,
so ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur
Übernahme der Kosten nur verpflichtet, wenn die
Deckung des Bedarfs keinen zeitlichen Aufschub bis zu
einer Entscheidung duldet und der Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe unverzüglich über die Leistungser-
bringung unterrichtet wird.

(2) Bei ambulanten Hilfen kann der Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe durch Vereinbarung mit dem
Leistungserbringer, in der die Voraussetzungen und
die Ausgestaltung der Leistungserbringung geregelt
werden, die Selbstbeschaffung zulassen.“

13. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

14. § 39 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 14. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„ Die laufenden Leistungen umfassen auch die Er-
stattung nachgewiesener Aufwendungen für Bei-
träge zu einer Unfallversicherung sowie die hälfti-
ge Erstattung der Aufwendungen zu einer ange-
messenen Alterssicherung.“

b) Nach dem neuen Satz 3 wird folgender Satz einge-
fügt:

„ Ist die Pflegeperson unterhaltsverpflichtet, so
kann der monatliche Pauschalbetrag angemessen
gekürzt werden.“

15. In § 40 werden nach Satz 1 folgende Sätze eingefügt:

„ Krankenhilfe muss den im Einzelfall notwendigen
Bedarf in voller Höhe befriedigen. Zuzahlungen und
Eigenbeteiligungen sind zu übernehmen.“

15. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

16. § 42 wird wie folgt gefasst:

„ § 42
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

(1) Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet,
ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu

16. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten
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nehmen, wenn

1. das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet
oder

2. eine schwerwiegende und dringende Gefahr für das
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inob-
hutnahme erfordert und

a) die Personensorgeberechtigten nicht widerspre-
chen oder

b) eine familiengerichtliche Entscheidung nicht
rechtzeitig eingeholt werden kann oder

3. ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Ju-
gendlicher unbegleitet nach Deutschland kommt
und sich weder Personensorge- noch Erziehungs-
berechtigte im Inland aufhalten.

Die Inobhutnahme umfasst die Befugnis, ein Kind oder
einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in ei-
ner geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen
Wohnform vorläufig unterzubringen, im Fall von
Satz 1 Nr. 2 auch, ein Kind oder einen Jugendlichen
von einer anderen Person wegzunehmen.

(2) Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme
die Situation, die zur Inobhutnahme geführt hat, zu-
sammen mit dem Kind oder dem Jugendlichen zu klä-
ren und Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung
aufzuzeigen. Dem Kind oder dem Jugendlichen ist un-
verzüglich Gelegenheit zu geben, eine Person seines
Vertrauens zu benachrichtigen. Das Jugendamt hat
während der Inobhutnahme für das Wohl des Kindes
oder des Jugendlichen zu sorgen und dabei den not-
wendigen Unterhalt und die Krankenhilfe sicherzustel-
len. Das Jugendamt ist während der Inobhutnahme be-
rechtigt, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum
Wohl des Kindes oder Jugendlichen notwendig sind;
der mutmaßliche Wille der Personensorge- oder der
Erziehungsberechtigten ist dabei angemessen zu be-
rücksichtigen.

(3) Das Jugendamt hat im Fall des Absatz 1 Satz 1
Nr. 1 die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten
unverzüglich von der Inobhutnahme zu unterrichten
und mit ihnen das Gefährdungsrisiko abzuschätzen.
Widersprechen die Personensorge- oder Erziehungs-
berechtigten der Inobhutnahme, so hat das Jugendamt
unverzüglich

1. das Kind oder den Jugendlichen den Personen-
sorge- oder Erziehungsberechtigten zu übergeben,
sofern nach der Einschätzung des Jugendamts eine
Gefährdung des Kindeswohls nicht besteht oder die
Personensorge- oder Erziehungsberechtigten bereit
und in der Lage sind, die Gefährdung abzuwenden
oder

2. eine Entscheidung des Familiengerichts über die
erforderlichen Maßnahmen zum Wohl des Kindes
oder des Jugendlichen herbeizuführen.

Sind die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten
nicht erreichbar, so gilt Satz 2 Nr. 2 entsprechend. Im
Fall des Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 ist unverzüglich die Be-
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stellung eines Vormunds oder Pflegers zu veranlassen.
Widersprechen die Personensorgeberechtigten der In-
obhutnahme nicht, so ist unverzüglich ein Hilfeplan-
verfahren zur Gewährung einer Hilfe einzuleiten.

(4) Die Inobhutnahme endet mit

1. der Übergabe des Kindes oder Jugendlichen an die
Personensorge- oder Erziehungsberechtigten,

2. der Entscheidung über die Gewährung von Hilfen
nach diesem Buch.

(5) Freiheitsentziehende Maßnahmen im Rahmen
der Inobhutnahme sind nur zulässig, wenn und soweit
sie erforderlich sind, um eine Gefahr für Leib oder Le-
ben des Kindes oder des Jugendlichen oder eine Ge-
fahr für Leib oder Leben Dritter abzuwenden. Die
Freiheitsentziehung ist ohne gerichtliche Entscheidung
spätestens mit Ablauf des Tages nach ihrem Beginn zu
beenden.

(6) Ist bei der Inobhutnahme die Anwendung unmit-
telbaren Zwangs erforderlich, so sind die dazu befug-
ten Stellen hinzuzuziehen.“

17. § 43 wird aufgehoben. 17. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

18. § 44 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„ 2.ein Kind während des Tages auf Grund einer Ver-
mittlung durch das Jugendamt betreut oder“ .

18. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

19. In § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 werden die Angabe „ a)“
vor dem Wort „ außerhalb“  sowie der Buchstabe b ge-
strichen.

19. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

20. § 47 wird wie folgt geändert: 20. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

a) Die Absatzbezeichnung „ (1)“  wird gestrichen.

b) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.

21. § 50 Abs. 3 wird aufgehoben. 21. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

22. In § 52a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und in § 59 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 werden jeweils die Wörter „ oder zur Leistung
einer an Stelle des Unterhalts zu gewährenden Ab-
findung“  gestrichen.

22. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

23. § 61 wird wie folgt geändert: 23. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

a) In Absatz 1 Satz 1 und in den Absätzen 2 und 3
werden jeweils die Wörter „  , Verarbeitung und
Nutzung“  durch die Wörter „ und Verwendung“  er-
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setzt.

b) In Absatz 4 werden die Wörter „ von Sozialdaten
bei ihrer Erhebung, Verarbeitung und Nutzung“
durch die Wörter „ der personenbezogenen Daten
bei der Erhebung und Verwendung“  ersetzt.

24. § 62 wird wie folgt geändert: 24. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

a) In Absatz 2 werden die Wörter „  , den Erhebungs-
zweck und Zweck der Verarbeitung und Nutzung“
durch die Wörter „ sowie die Zweckbestimmungen
der Erhebung und Verwendung“  ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 2 Buchstabe d wird wie folgt gefasst:

„ d) die Erfüllung des Schutzauftrages bei Kin-
deswohlgefährdung nach § 8a oder“ .

bb) In der Nummer 3 wird der Punkt durch ein
Komma ersetzt und folgende Nummer 4 ange-
fügt:

„ 4. die Erhebung bei dem Betroffenen den
Zugang zur Hilfe ernsthaft gefährden
würde.“

25. § 63 wird wie folgt geändert:

In den Absätzen 1 und 2 Satz 1 werden jeweils die
Wörter „ in Akten und auf sonstigen Datenträgern“  ge-
strichen.

25. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

26. § 64 wird wie folgt geändert: 26. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„ (2) Eine Übermittlung zu anderen Zwecken ist
nur nach § 69 des Zehnten Buches zulässig. Der
Erfolg einer nach diesem Buch zu gewährenden
Leistung darf dadurch nicht in Frage gestellt wer-
den.“
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b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

„ (2a) Vor einer Übermittlung an eine Fachkraft,
die der verantwortlichen Stelle nicht angehört, sind
die Sozialdaten zu anonymisieren oder zu pseudo-
nymisieren, soweit die Aufgabenerfüllung dies zu-
lässt.“

27. § 65 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 27. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

a) In der Nummer 2 wird die Angabe „ § 50 Abs. 3“
durch die Angabe „ § 8a Abs. 3“  ersetzt.

b) Nach der Nummer 2 werden folgende Nummern 3
und 4 eingefügt:

„ 3. dem Mitarbeiter, der aufgrund eines Wechsels
der Fallzuständigkeit im Jugendamt oder eines
Wechsels der örtlichen Zuständigkeit für die
Gewährung oder Erbringung der Leistung ver-
antwortlich ist, wenn Anhaltspunkte für eine
Gefährdung des Kindeswohls gegeben sind
und die Daten für eine Abschätzung des Ge-
fährdungsrisikos notwendig sind, oder

4. an die Fachkräfte, die zum Zweck der Ab-
schätzung des Gefährdungsrisikos nach § 8a
hinzugezogen werden; § 64 Abs. 2a bleibt un-
berührt, oder“ .

c) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 5.

28. § 67 wird aufgehoben. 28. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

29. § 68 wird wie folgt geändert: 29. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „  , verarbeiten
und nutzen“  durch die Wörter „ und verwenden“  er-
setzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „ in Akten oder auf
sonstigen Datenträgern“  gestrichen.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„ Nach Beendigung einer Beistandschaft hat
darüber hinaus der Elternteil, der die Bei-
standschaft beantragt hat, einen Anspruch auf
Kenntnis der gespeicherten Daten, solange der
junge Mensch minderjährig ist und der Eltern-
teil antragsberechtigt ist.“

c) In Absatz 4 werden die Wörter „ verarbeiten und
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nutzen“  durch das Wort „ verwenden“  ersetzt.

30. § 69 wird wie folgt geändert: 30. unverändert

a) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:

„ (5) Landesrecht kann bestimmen, dass kreisan-
gehörige Gemeinden und Gemeindeverbände, die
nicht örtliche Träger sind, zur Durchführung von
Aufgaben der Förderung von Kindern in Tagesein-
richtungen und in Kindertagespflege herangezogen
werden.“

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.

31. Nach § 72 wird folgender § 72a eingefügt:

„ § 72a
Persönliche Eignung

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen hin-
sichtlich der persönlichen Eignung im Sinn des § 72
Abs. 1 insbesondere sicherstellen, dass sie keine Per-
sonen beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig
wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c,
176 bis 181a, 182 bis 184e oder 225 des Strafgesetz-
buches verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck sollen
sie sich bei der Einstellung und in regelmäßigen Ab-
ständen von den zu beschäftigenden Personen ein Füh-
rungszeugnis nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentralregi-
stergesetzes vorlegen lassen. Durch Vereinbarungen
mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten sol-
len die Träger der öffentlichen Jugendhilfe auch si-
cherstellen, dass diese keine Personen nach Satz 1 be-
schäftigen.“

31. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

32. Nach § 74 wird folgender § 74a eingefügt: 32. Nach § 74 wird folgender § 74a eingefügt:

„§ 74a
Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder

„§ 74a
Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder

Die Finanzierung von Tageseinrichtungen regelt das
Landesrecht. Die Festsetzung von Kostenbeiträgen
nach § 90 bleibt unberührt.“

Die Finanzierung von Tageseinrichtungen regelt das
Landesrecht. Die Erhebung von Teilnahmebeiträgen
nach § 90 bleibt unberührt."

33. In § 76 Abs. 1 werden die Angabe „ 43“  und das
Komma gestrichen.

33. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

34. § 78a wird wie folgt geändert: 34. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

a) Dem Absatz 1 Nr. 4 wird folgender Buchstabe an-
gefügt:

„ d) in sonstiger teilstationärer oder stationärer
Form (§ 27),“ .
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b) In Absatz 2 wird die Angabe „ (§§ 42, 43)“  durch
die Angabe „ (§ 42)“  ersetzt.

35. Dem § 78b Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

„ Vereinbarungen über die Erbringung von Hilfe zur
Erziehung im Ausland dürfen nur mit solchen Trägern
abgeschlossen werden, die

1. anerkannte Träger der Jugendhilfe oder Träger ei-
ner erlaubnispflichtigen Einrichtung im Inland
sind, in der Hilfe zur Erziehung erbracht wird,

2. mit der Erbringung solcher Hilfen nur Fachkräfte
im Sinn des § 72 Abs. 1 betrauen und

3. die Gewähr dafür bieten, dass sie die Rechtsvor-
schriften des Aufenthaltslandes einhalten und mit
den Behörden des Aufenthaltslandes sowie den
deutschen Vertretungen im Ausland zusammenar-
beiten.“

35. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

36. § 86 Abs.6 wird wie folgt gefasst:

„ (6) Ist vor dem 1. Januar 2005 die Zuständigkeit
des örtlichen Trägers nach dem gewöhnlichen Aufent-
halt der Pflegeperson begründet worden, so richtet
sich die örtliche Zuständigkeit auch weiterhin nach
dem gewöhnlichen Aufenthalt der Pflegeperson.“

36. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

37. In § 87 werden die Wörter „ und die Herausnahme
eines Kindes oder eines Jugendlichen ohne Zustim-
mung des Personensorgeberechtigten“  sowie die An-
gabe „ (§ 43)“  gestrichen.

37. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

38. In § 89a Abs. 2 werden die Wörter „ oder wird“  gestri-
chen.

38. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

39. In § 89b Abs. 1 werden die Wörter „ oder die Heraus-
nahme des Kindes oder Jugendlichen ohne Zustim-
mung des Personensorgeberechtigten“  und die Anga-
be „ (§ 43)“  gestrichen.

39. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

40. Dem § 89e Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:

„ Eine nach Satz 1 begründete Erstattungspflicht bleibt
bestehen, wenn und solange sich die örtliche Zustän-
digkeit nach § 86a Abs. 4 richtet.“

40. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

41. § 89f Abs. 3 wird aufgehoben. 41. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

42. Die Überschrift des Achten Kapitels wird wie folgt ge-
fasst:

„ Achtes Kapitel. Kostenbeiträge, Gebühren und Aus-
lagen“ .

42. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten
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43. Die Überschrift des Ersten Abschnitts des Achten Ka-
pitels wird wie folgt gefasst:

„ Erster Abschnitt. Kostenbeiträge für ambulante und
teilstationäre Leistungen“ .

43. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

44. § 90 wird wie folgt geändert: 44. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„ § 90
Kostenbeiträge für ambulante
und teilstationäre Leistungen“ .

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„ (1) Für die Inanspruchnahme folgender Ange-
bote und Hilfen können Kostenbeiträge festgesetzt
werden:

1. Angebote der Jugendarbeit nach § 11,

2. Angebote der allgemeinen Förderung der Erzie-
hung in der Familie nach § 16 Abs. 1, Abs. 2
Nr. 1 und 3,

3. Angebote der Förderung von Kindern in Tages-
einrichtungen und Kindertagespflege nach
§§ 22 bis 24,

4. Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe nach
§ 32 und anderen teilstationären Leistungen
nach § 27,

5. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kin-
der und Jugendliche in Tageseinrichtungen und
anderen teilstationären Einrichtungen nach
§ 35a Abs. 2 Nr. 2 und

6. Hilfe für junge Volljährige, soweit sie den in
den Nummern 4 und 5 genannten Leistungen
entspricht (§ 41).

Soweit Landesrecht nichts anderes bestimmt, sind
die Kostenbeiträge, die für die Inanspruchnahme
von Tageseinrichtungen und von Kindertagespflege
zu entrichten sind, nach Einkommensgruppen und
nach der täglichen Betreuungszeit zu staffeln. Bei
der Einkommensberechnung bleibt die Eigenheim-
zulage nach dem Eigenheimzulagengesetz außer
Betracht.“

c) In den Absätzen 2 und 3 werden jeweils die Wörter
„ der Teilnahmebeitrag oder die Gebühr“  durch die
Wörter „ der Kostenbeitrag“  ersetzt.
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d) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt:

„ Bei der Einkommensberechnung bleibt die Eigen-
heimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz au-
ßer Betracht.“

45. Die Überschrift des Zweiten Abschnitts des Achten
Kapitels wird wie folgt gefasst:

„ Zweiter Abschnitt. Kostenbeiträge für stationäre Lei-
stungen und vorläufige Maßnahmen“ .

45. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

46. Die §§ 91 bis 94 werden durch folgende §§ 91 bis 94
ersetzt:

„ § 91
Anwendungsbereich

(1) Zu folgenden Leistungen und vorläufigen Maß-
nahmen werden Kostenbeiträge erhoben:

1. der Unterkunft junger Menschen in einer sozialpä-
dagogisch begleiteten Wohnform (§13 Abs. 3),

2. der Betreuung von Müttern oder Vätern und Kin-
dern in gemeinsamen Wohnformen (§ 19),

3. der Betreuung und Versorgung von Kindern in Not-
situationen (§ 20),

4. der Unterstützung bei notwendiger Unterbringung
junger Menschen zur Erfüllung der Schulpflicht
und zum Abschluss der Schulausbildung (§ 21),

5. der Hilfe zur Erziehung

a) in Vollzeitpflege (§ 33),

b) in einem Heim oder einer sonstigen betreuten
Wohnform (§ 34),

c) in intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreu-
ung (§ 35), sofern sie außerhalb des Elternhau-
ses erfolgt,

d) auf der Grundlage von § 27 in stationärer
Form,

6. der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte
Kinder und Jugendliche in Einrichtungen über Tag
und Nacht, sonstigen Wohnformen und durch ge-
eignete Pflegepersonen (§ 35a Abs. 2 Nr. 3 und 4),

7. der Hilfe für junge Volljährige, soweit sie den in
den Nummern 5 und 6 genannten Leistungen ent-
spricht (§ 41),

8. der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
(§ 42).

(2) Die Kosten umfassen auch die Aufwendungen
für den notwendigen Unterhalt und die Krankenhilfe.

(3) Verwaltungskosten bleiben außer Betracht.

§ 92
Ausgestaltung der Heranziehung

(1) Aus ihrem Einkommen nach Maßgabe der §§ 93
und 94 heranzuziehen sind

46. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten
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1. Elternteile zu den Kosten der in § 91 Abs. 1 ge-
nannten Leistungen und bei Kindern und Jugendli-
chen auch zu den Kosten der dort genannten vor-
läufigen Maßnahmen,

2. Kinder und Jugendliche zu den Kosten der in § 91
Abs. 1 genannten Leistungen und vorläufigen Maß-
nahmen,

3. junge Volljährige zu den Kosten der in § 91 Abs. 1
Nr. 1, 4 und 7 genannten Leistungen,

4. Leistungsberechtigte nach § 19 zu den Kosten der
in § 91 Abs. 1 Nr. 2 genannten Leistungen,

5. Ehegatten und Lebenspartner junger Menschen zu
den Kosten der in § 91 Abs. 1 genannten Leistun-
gen und vorläufigen Maßnahmen.

(2) Die Heranziehung erfolgt durch Erhebung eines
Kostenbeitrags, der durch Leistungsbescheid festge-
setzt wird; Elternteile werden getrennt herangezogen.

(3) Ein Kostenbeitrag kann bei Eltern, Ehegatten
und Lebenspartnern ab dem Zeitpunkt erhoben wer-
den, ab welchem den Pflichtigen die Gewährung der
Leistung mitgeteilt und sie über die Folgen für ihre
Unterhaltspflicht gegenüber dem jungen Menschen
aufgeklärt wurden.

(4) Von der Heranziehung soll im Einzelfall ganz
oder teilweise abgesehen werden, wenn sonst Ziel und
Zweck der Leistung gefährdet würden oder sich aus
der Heranziehung eine besondere Härte ergäbe. Von
der Heranziehung kann abgesehen werden, wenn an-
zunehmen ist, dass der damit verbundene Verwal-
tungsaufwand in keinem angemessenen Verhältnis zu
dem Kostenbeitrag stehen wird.

(5) Eltern können zu einem Kostenbeitrag für Leis-
tungen an junge Volljährige nur herangezogen wer-
den, soweit Unterhaltsansprüche vorrangig Berech-
tigter nicht geschmälert werden. Von der Heranzie-
hung der Eltern ist auch abzusehen, wenn das Kind,
die Jugendliche oder die junge Volljährige schwanger
ist oder ein leibliches Kind bis zur Vollendung des
sechsten Lebensjahres betreut.

§ 93
Berechnung des Einkommens

(1) Zum Einkommen gehören alle Einkünfte in Geld
oder Geldeswert mit Ausnahme des Kindergeldes, der
Grundrente nach oder entsprechend dem Bundesver-
sorgungsgesetz sowie der Renten und Beihilfen, die
nach dem Bundesentschädigungsgesetz für einen
Schaden an Leben sowie an Körper und Gesundheit
gewährt werden bis zur Höhe der vergleichbaren
Grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz.
Geldleistungen, die dem gleichen Zweck wie die je-
weilige Leistung der Jugendhilfe dienen, zählen nicht
zum Einkommen und sind unabhängig von einem Ko-
stenbeitrag einzusetzen.

(2) Für das Nähere über die Berechnung des Ein-
kommens, insbesondere die Einkünfte aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb und aus selbst-
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ständiger Arbeit gelten die §§ 1 bis 11 der Verordnung
zur Durchführung von § 82 des Zwölften Buches ent-
sprechend.

(3) Von dem Einkommen sind abzusetzen

1. auf das Einkommen entrichtete Steuern und

2. Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließ-
lich der Beiträge zur Arbeitsförderung.

(4) Von dem nach Absatz 1 bis 3 errechneten Betrag
sind pauschal Belastungen in Höhe von 25 vom Hun-
dert abzuziehen. Darüber hinausgehende Belastungen
können abgezogen werden, wenn sie die beitrags-
pflichtige Person nachweist. Als Belastungen sind an-
zuerkennen

1. Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherun-
gen oder ähnlichen Einrichtungen, soweit diese
Beiträge gesetzlich vorgeschrieben oder nach
Grund und Höhe angemessen sind,

2. die mit der Erzielung des Einkommens verbunde-
nen notwendigen Ausgaben.

§ 94
Umfang der Heranziehung

(1) Die Kostenschuldner sind aus dem bereinigten
Einkommen in angemessenem Umfang zu den Kosten
heranzuziehen. Die Kostenbeiträge dürfen die tatsäch-
lichen Aufwendungen nicht überschreiten. Eltern sol-
len vorrangig vor Kindern und Jugendlichen ohne
Ehegatten oder Lebenspartner aber nachrangig zu
Volljährigen sowie Jugendlichen mit Ehegatten oder
Lebenspartner herangezogen werden. Ehegatten und
Lebenspartner sollen nachrangig zu Kindern, Jugend-
lichen und Volljährigen, aber vorrangig vor deren El-
tern herangezogen werden.

(2) Für die Bestimmung des angemessenen Umfangs
ist bei jedem Elternteil, Ehegatten oder Lebenspartner
die Höhe des nach § 93 ermittelten Einkommens und
die Anzahl der Unterhaltsberechtigten zu berücksichti-
gen. Bei dem Elternteil, der das Kindergeld bezieht, ist
der Kostenbeitrag angemessen zu erhöhen, beim ande-
ren angemessen zu vermindern.

(3) Werden Leistungen über Tag und Nacht außer-
halb des Elternhauses erbracht und bezieht einer der
Elternteile Kindergeld für den jungen Menschen, so
hat dieser einen Kostenbeitrag mindestens in Höhe des
Kindergeldes zu zahlen. Entrichtet der Elternteil den
Kostenbeitrag nicht, so sind die Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe insoweit berechtigt, anstelle des Ko-
stenbeitrags das auf dieses Kind entfallende Kinder-
geld durch Geltendmachung eines Erstattungsan-
spruchs nach § 74 Abs. 2 des Einkommensteuergeset-
zes in Anspruch zu nehmen.

(4) Für die Festsetzung der Kostenbeiträge von El-
tern, Ehegatten und Lebenspartnern junger Menschen
werden nach Einkommensgruppen gestaffelte Pau-
schalbeträge durch Rechtsverordnung des zuständigen
Bundesministeriums bestimmt. Die Beträge sind alle
zwei Jahre, erstmals zum 1. Juli 2007, der Ent-
wicklung des durchschnittlich verfügbaren Arbeitsein-
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kommens anzupassen.

(5) Junge Menschen und Leistungsberechtigte nach
§ 19 sind in Höhe von achtzig vom Hundert ihres be-
reinigten Einkommens zu einem Kostenbeitrag heran-
zuziehen. Volljährige Leistungsberechtigte sind zusätz-
lich aus ihrem Vermögen nach den §§ 90 und 91 des
Zwölften Buches heranzuziehen.“

47. § 96 wird aufgehoben. 47. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

48. § 97a wird wie folgt geändert: 48. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Wörter „ eines Teilnahmebeitrags“  werden
durch die Wörter „ eines Kostenbeitrags“  er-
setzt.

bb) Die Wörter „ nach den §§ 93, 94 Abs. 1 und 2“
werden durch die Wörter „ nach den §§ 92
bis 94“  ersetzt.

cc) Nach dem Wort „ Volljährige“  werden ein
Komma und die Wörter „ deren Ehegatten und
Lebenspartner“  eingefügt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„ (2) Soweit dies für die Berechnung der laufen-
den Leistung nach § 39 Abs. 6 erforderlich ist, sind
Pflegepersonen verpflichtet, dem örtlichen Träger
darüber Auskunft zu geben, ob der junge Mensch
im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach
§ 31 des Einkommensteuergesetzes berücksichtigt
wird oder berücksichtigt werden könnte und ob er
ältestes Kind in der Pflegefamilie ist.“

c) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „ des Teilnah-
mebeitrags“  durch die Wörter „ des Kostenbei-
trags“  ersetzt.

49. Nach § 97a werden folgende §§ 97b und 97c einge-
fügt:

 „ § 97b
Übergangsregelung

Für Leistungen und vorläufige Maßnahmen, die vor
dem 1. Januar 2005 gewährt worden sind und über
diesen Tag hinaus erbracht werden, richtet sich die
Heranziehung zu den Kosten bis zu ihrer Beendigung
nach den bis zum 31. Dezember 2004 geltenden Re-
gelungen, längstens jedoch bis zum 31. Dezember
2005.

§ 97c
Erhebung von Gebühren und Auslagen

49. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten



ele
ktr

on
isc

he
 Vora

b-F
ass

un
g*

� �

Landesrecht kann abweichend von § 64 des Zehnten
Buches die Erhebung von Gebühren und Auslagen re-
geln.“

50. § 98 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 50. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

a) Nummer 7 wird gestrichen.

b) Die Nummern 1 bis 6 werden Nummern 4 bis 9 und
die Nummern 8 bis 10 werden Nummern 10 bis 12.

c) Vor der Nummer 4 werden folgende Nummern 1
bis 3 eingefügt:

„ 1. Kinder und tätige Personen in Tageseinrich-
tungen,

2. Kinder und tätige Personen in öffentlich geför-
derter Kindertagespflege,

3. Plätze in Tageseinrichtungen und Kindertages-
pflege für Kinder unter drei Jahren für die
Dauer des Übergangszeitraums nach § 24a,“ .

d) In der neuen Nummer 11 werden nach dem Wort
„ Einrichtungen“  die Wörter „ mit Ausnahme der
Tageseinrichtungen“  eingefügt.

51. § 99 wird wie folgt geändert: 51. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Buchstabe a werden nach dem Wort
„ Trägers“  ein Komma und die Wörter
„ der die Leistung erbringt,“  eingefügt.

bbb) In Buchstabe b werden vor dem Wort
„ Geburtsjahr“  die Wörter „ Geburtsmo-
nat und“  eingefügt.

ccc) In Buchstabe c werden vor dem Wort
„ Geburtsjahr“  die Wörter „ Geburtsmo-
nat und“  eingefügt.

bb) In Nummer 2 werden hinter der Angabe
„ § 28“  das Komma und die Angabe „ § 35a“
gestrichen.



ele
ktr

on
isc

he
 Vora

b-F
ass

un
g*

� �

cc) Nummer 3 wird wie folgt geändert:

aaa) Nach der Angabe „ §§ 32 bis 35“  werden
das Komma und die Wörter „ von Ein-
gliederungshilfe für seelisch behinderte
Kinder und Jugendliche nach § 35a“  ge-
strichen.

bbb) Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

„ a) nach Geschlecht, Geburtsmonat, Ge-
burtsjahr und Staatsangehörigkeit,“ .

ccc) In Buchstabe d werden nach den Wörtern
„ Hilfe und“  die Wörter „ familien- oder“
eingefügt.

ddd) Buchstabe e wird gestrichen.

eee) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer
4 eingefügt:

„ 4. Kinder und Jugendliche als Empfän-
ger von Eingliederungshilfe nach
§ 35a sowie junge Volljährige nach
§ 41 gegliedert

a) nach Art des Trägers, der die
Leistung erbringt, und der Hilfe,
Institution oder dem Personen-
kreis, die oder der die Hilfe ange-
regt hat, Monat und Jahr des Be-
ginns und Endes sowie Fortdauer
der Hilfe,

b) nach Intensität der Hilfe, Form
der Hilfe, gleichzeitig erbrachten
anderen Hilfen, vorangegangener
Hilfe, Beteiligten am Hilfeplan-
verfahren, beim Ende der Hilfe,
Ursache des Hilfeendes und
Überleitung in andere Hilfen,

c) nach Geschlecht, Geburtsmonat,
Geburtsjahr, Migrationshinter-
grund, Art des Aufenthalts vor
oder bei Beginn der Hilfe und
Schul- oder Ausbildungsverhält-
nis bei Beginn der Hilfe.“

b) In Absatz 2 wird die Angabe „ nach den §§ 42
und 43“  durch die Angabe „ nach § 42“  ersetzt.

c) In Absatz 3 Nr. 1 Buchstabe a werden vor dem
Wort „ Geburtsjahr“  die Wörter „ Geburtsmonat
und“  eingefügt.
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d) Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

„ (7) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen
über Kinder und tätige Personen in Tageseinrich-
tungen sind

1. die Einrichtungen, gegliedert nach

a) der Art des Trägers und der Rechtsform so-
wie besonderen Merkmalen,

b) der Art und Zahl der verfügbaren Plätze so-
wie

c) der Anzahl der Gruppen,

2. für jede dort haupt- und nebenberuflich tätige
Person

a) Geschlecht und Beschäftigungsumfang,

b) für das pädagogisch und in der Verwaltung
tätige Personal zusätzlich Geburtsmonat
und Geburtsjahr, die Art des Berufsausbil-
dungsabschlusses, Stellung im Beruf und
Arbeitsbereich,

3. für die dort geförderten Kinder

a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr
sowie Schulbesuch,

b) Migrationshintergrund,

c) tägliche Betreuungszeit und Mittagsverpfle-
gung,

d) erhöhter Förderbedarf.“

e) Nach Absatz 7 werden folgende Absätze 7a und 7b
eingefügt:

„ (7a) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen
über Kinder in mit öffentlichen Mitteln geförderter
Kindertagespflege sowie die die Kindertagespflege
durchführenden Personen sind:

1. für jede tätige Person

a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr,

b) fachpädagogischer Berufsausbildungsab-
schluss und abgeschlossener Qualifizie-
rungskurs, Anzahl der betreuten Kinder
(Betreuungsverhältnisse am Stichtag), Ort
der Betreuung,

2. für die dort geförderten Kinder

a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr,

b) Migrationshintergrund,

c) tägliche Betreuungszeit,

d) Umfang der öffentlichen Finanzierung,

e) erhöhter Förderbedarf,

f) Verwandtschaftsverhältnis zur Pflegeper-
son,

g) gleichzeitig bestehende andere Betreuungs-
arrangements.
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(7b) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen
über die Plätze in Tageseinrichtungen und in Kin-
dertagespflege sind

1. die Zahl der vorhandenen Plätze in Kinderta-
gespflege,

2. die Zahl der Plätze in Tageseinrichtungen und
in Kindertagespflege, die zur Erfüllung der Be-
darfskriterien nach § 24 Abs. 3 erforderlich wä-
ren.“

f) Absatz 9 wird wie folgt geändert:

aa) Nach den Wörtern „ bei den Erhebungen über
die Einrichtungen“  werden die Wörter „ soweit
sie nicht in Absatz 7 erfasst werden, sowie die“
eingefügt.

bb) In Nummer 1 werden nach dem Wort „ Trä-
gers“  ein Komma und die Wörter „ der
Rechtsform“  eingefügt.

cc) In Nummer 2 werden das Wort „ und“  durch
ein Komma und die Wörter „ gegliedert nach
der Art des Trägers, sowie“  ersetzt und nach
den Wörtern „ nach Art des Trägers“  die
Wörter „ und der Rechtsform“  angefügt.

dd) Nummer 3 wird wie folgt geändert:

aaa) Buchstaben a und b werden gestrichen.

bbb) In Buchstabe c wird das Wort „ Geburts-
jahr“  durch das Wort „ Beschäftigungs-
umfang“  ersetzt.

ccc) Buchstabe d wird wie folgt gefasst:

„ (d) für das pädagogische und in der
Verwaltung tätige Personal zusätz-
lich Geburtsmonat und Geburts-
jahr, Art des Berufsausbildungsab-
schlusses, Stellung im Beruf und
Arbeitsbereich.“

52. § 101 wird wie folgt geändert: 52. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„ (1) Die Erhebungen nach § 99 Abs. 1 bis 7b
und 10 sind jährlich durchzuführen; der Beginn der
Erhebungen nach § 99 Abs. 1 Nr. 3 und 4 und nach
Absatz 7 wird auf das Jahr 2005, der Beginn der
Erhebungen nach § 99 Abs. 7a und 7b auf das Jahr
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2006 aufgeschoben.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird nach der Angabe „ § 99
Abs. 1 Nr. 1“  die Angabe „ und 4“  und nach
dem Komma die Wörter „ im ersten Erhe-
bungsjahr nur die am 31. Dezember fortdau-
ernden Hilfen,“  eingefügt.

bb) In Nummer 3 werden die Wörter „ Zeitpunkt
des Beginns einer Hilfeart“  durch die Angabe
„ 31. Dezember“  ersetzt.

cc) Die Nummer 4 wird gestrichen.

dd) In Nummer 8 wird die Angabe „ Abs. 6 bis“
durch die Angabe „ Abs. 6 und“  ersetzt.

ee) In Nummer 9 werden nach dem Wort „ De-
zember“  ein Komma und danach folgende
Nummer 10 angefügt:

„ 10.§ 99 Abs. 7 bis 7b sind zum 15. März“ .

53. § 102 wird wie folgt geändert: 53. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In den Nummern 2 und 3 wird die Angabe
„ 8 bis 10“  jeweils durch die Angabe „ 7 und 8
bis 10“  ersetzt.

bb) In Nummer 5 wird die Angabe „ § 69 Abs. 5“
durch die Angabe „ § 69 Abs. 5 und Abs. 6“
und die Angabe „ § 99 Abs. 8 bis 10“  durch die
Angabe „ § 99 Abs. 7 bis 10“  ersetzt.

cc) In Nummer 6 wird die Angabe „ 8 und 9“
durch die Angabe „ 7 bis 9“  ersetzt.

dd) In Nummer 7 wird die Angabe „ § 99 Abs. 9“
durch die Angabe „ § 99 Abs. 7 und 9“  ersetzt.

b) In Absatz 3 wird die Angabe „ § 99 Abs. 1, 2, 3, 8
und 9“  durch die Angabe „ § 99 Abs. 1, 2, 3, 7, 8
und 9“  ersetzt.
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54. § 104 Abs.1 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

„ 3.entgegen § 47 eine Anzeige nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet
oder eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig macht oder“ .

54. entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

Artikel 2

Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 2

entfällt im vorliegenden Gesetzesbeschluss und bleibt
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten

Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfall-
versicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 7. August 1996,
BGBl. I S. 1254), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt
geändert:

1. Dem § 2 Abs. 1 Nr. 8a werden die Wörter „ sowie wäh-
rend der Betreuung durch geeignete Tagespflegeperso-
nen im Sinne von § 23 des Achten Buches“  angefügt.

2. Dem § 128 Abs. 1 Nr. 2 werden die Wörter „ sowie für
Kinder, die durch geeignete Tagespflegepersonen im
Sinne von § 23 des Achten Buches betreut werden“  an-
gefügt.

Artikel 3
Änderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes

Artikel 2
Änderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes

Das Bundeserziehungsgeldgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. Februar 2004 (BGBl. I S. 206) wird
wie folgt geändert:

unverändert

1. In § 1 Abs. 3 Nr. 1 werden die Wörter „ in die Obhut des
Annehmenden aufgenommen ist“  durch die Wörter „bei
der berechtigten Person aufgenommen wurde“  ersetzt.

2. Dem § 2 wird folgender Satz angefügt:

„Keine volle Erwerbstätigkeit liegt auch vor, wenn die
berechtigte Person als im Sinne des § 23 des Achten Bu-
ches Sozialgesetzbuch geeignete Tagespflegeperson
nicht mehr als fünf Kinder betreut.“

3. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „Arbeitslosen-
hilfe, Eingliederungshilfe für Spätaussiedler,“  gestri-
chen.
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b) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „1 044 Euro“
durch die Wörter „den Arbeitnehmer-Pauschbetrag
gemäß § 9a Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergeset-
zes“  ersetzt.

4. In § 15 Abs. 4 wird nach Satz 1 folgender Satz einge-
fügt:

„Eine im Sinne des § 23 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch geeignete Tagespflegeperson kann bis zu fünf
Kindern betreuen, auch wenn die wöchentliche Betreu-
ungszeit 30 Stunden übersteigt.“

Artikel 4
Neufassung des Achten Buches Sozialgesetzbuch

Artikel 3
Neufassung des Achten Buches Sozialgesetzbuch

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend kann den Wortlaut des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch in der vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an
geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen.

unverändert

Artikel 5
Inkrafttreten

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. Das Gesetz tritt am Tage nach der  Verkündung in
Kraft.
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Bericht der Abgeordneten Caren Marks, Marlene Rupprecht, Maria
Eichhorn, Ekin Deligöz, Jutta Dümpe-Krüger, Ina Lenke

I . Überweisung

Der Gesetzentwurf auf Drucksache 15/3676
wurde in der 123. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am 9. September 2004 dem Ausschuss
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur
federführenden Beratung und dem Innenaus-
schuss, dem Finanzausschuss sowie dem Aus-
schuss für Bildung, Forschung und Technikfol-
genabschätzung zur Mitberatung überwiesen.
Der Antrag auf Drucksache 15/3488 wurde
dem Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend in derselben Sitzung federführend
und dem Innenausschuss, dem Finanzausschuss,
dem Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit, dem
Ausschuss für Verbraucherschutz, Ernährung
und Landwirtschaft, dem Ausschuss für Ge-
sundheit und Soziale Sicherung, dem Ausschuss
für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung sowie dem Haushaltsausschuss zur
Mitberatung überwiesen. Den Antrag auf
Drucksache 15/3512 hat der Deutsche Bun-
destag in seiner 123. Sitzung am 9. September
2004 dem Ausschuss für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend federführend und dem In-
nenausschuss, dem Finanzausschuss, dem Aus-
schuss für Bildung, Forschung und Technikfol-
genabschätzung sowie dem Haushaltsausschuss
zur Mitberatung überwiesen.

I I . Wesentlicher  Inhalt der Vor lagen

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung auf
Drucksache 15/3676 beinhaltet den Ausbau der
Tagesbetreuung für Kinder und frühe Förde-
rung, die Verbesserung der Kinder- und Ju-
gendhilfestatistik sowie eine verbesserte Steue-
rung, Verwaltungsvereinfachung und mehr
Wirtschaftlichkeit der Leistungen der Kinder-
und Jugendhilfe.

·  Ausbau der  Tagesbetreuung für  Kinder
und frühe Förderung

Der Gesetzentwurf sieht die Sicherung des
Angebots an Tagesbetreuung im Osten sowie
den Betreuungsausbau im Westen angesichts
einer notwendigen frühen Förderung von

Kindern und im Interesse der Vereinbarkeit
von Familienleben und Arbeitswelt als wich-
tige Bestandteile einer nachhaltigen Famili-
enpolitik an. Ein Ausbau der Infrastruktur
sei, das zeigten alle internationalen Verglei-
che, ein erfolgreicher Weg, um die Entschei-
dung für die Erfüllung von Kinderwünschen
zu erleichtern, um Familien und der Gesell-
schaft insgesamt bessere Entwicklungschan-
cen zu geben sowie für mehr Geschlechterge-
rechtigkeit zu sorgen.

Mit dem Gesetzentwurf soll der bedarfsge-
rechte Ausbau der Tagesbetreuung für Kin-
der, insbesondere im Alter unter drei Jahren,
in den westdeutschen Bundesländern sowie
die Sicherung und Weiterentwicklung eines
bedarfsgerechten Angebots an Tagesbetreu-
ung in den ostdeutschen Bundesländern ge-
schaffen werden. Der Begriff der Bedarfsge-
rechtigkeit als Maßstab für das Betreuungs-
angebot wird durch Kriterien definiert.

Weiterhin will der Gesetzentwurf verbesserte
Rahmenbedingungen für die Kinderta-
gespflege als Alternative qualitätsorientierter
Tagesbetreuung von Kindern durch flankie-
rende Maßnahmen schaffen. Das Angebot
müsse vielfältiger und qualitativ besser wer-
den, um den differenzierten Bedürfnissen von
Kindern und Familien sowie den Anforde-
rungen an eine Wissensgesellschaft zu ent-
sprechen und Chancengleichheit für Kinder
zu erreichen.

Schließlich soll die Förderung (Erziehung,
Bildung und Betreuung) von Kindern gesi-
chert und weiter entwickelt werden, um die
Innovationsfähigkeit unserer Gesellschaft zu
erhalten. Ziel ist es, das Angebot bis 2010
quantitativ und qualitativ an den westeuro-
päischen Standard heranzuführen.

·  Verbesserung der  Kinder- und Jugendhil-
festatistik

Nach mehr als zehn Jahren praktischer Erfah-
rungen mit dem Achten Buch Sozialgesetz-
buch hält der Gesetzentwurf im Übrigen an
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verschiedenen Stellen punktuelle Nachbesse-
rungen und Korrekturen für notwendig.

Dies gelte insbesondere für das Erhebungs-
programm der Kinder- und Jugendhilfesta-
tistik und die Periodizität der Erhebungen,
namentlich im Bereich der Statistik über die
Förderung von Kindern in Tageseinrichtun-
gen. Die derzeitigen Rechtsgrundlagen seien
nicht geeignet, zeitnahe Daten mit ausrei-
chenden Informationen über die psychoso-
ziale Situation der Kinder und die tatsächli-
che Betreuungsdauer als Grundlage für poli-
tische Entscheidungen zu liefern.

·  Verbesserte Steuerung, Verwaltungsver-
einfachung und mehr  Wir tschaftlichkeit
der  Leistungen der  Kinder- und Jugend-
hilfe

- Der Auftrag der Jugendhilfe, das Wohl des
Kindes bei Gefährdung zu schützen, soll
konkreter ausgestaltet und überdies das
Kindeswohl im Datenschutz stärker be-
rücksichtigt werden.

- Die fachliche und wirtschaftliche Steue-
rungskompetenz des Jugendamts soll ver-
bessert werden, damit vor dem Hinter-
grund knapper öffentlicher Kassen die Lei-
stungen gezielt den jungen Menschen zu
Gute kommen, die der Unterstützung be-
dürfen.

- Der Nachrang der öffentlichen Jugendhilfe
gegenüber den Leistungspflichten anderer,
aber auch im Hinblick auf die Heranzie-
hung der leistungsbegünstigten Personen
zu den Kosten der Hilfen soll verschärft
und einer gesteigerten Leistungsfähigkeit
angepasst werden.

- Die Verfahren zur Ermittlung des Ein-
kommens und die Bemessung der Kosten-
beiträge von jungen Menschen und ihren
Eltern sollen vereinfacht und überflüssige
Melde- und Kontrollpflichten gestrichen
werden.

Im Antrag der CDU/CSU auf Drucksache
15/3488 wird insbesondere auf die Bedeutung
der Tagespflege als eine in der Bundesrepublik

Deutschland – besonders in den alten Bundes-
ländern – seit vielen Jahrzehnten bewährte und
anerkannte Betreuungsform hingewiesen. Sie
sei eine familiäre Form der Kinderbetreuung,
welche die elterliche Erziehung ergänze. Die
Situation bezüglich der Qualität in der Ta-
gespflege sowie die Beratung über Tagespflege
sowohl für Tagesmütter und –väter als auch für
betroffene Familien sei teilweise unbefriedi-
gend. Deshalb sei es dringend notwendig, Rah-
menbedingungen zu schaffen, die die Ta-
gespflege als Ergänzung institutioneller Betreu-
ungseinrichtungen verbessere. Weiterhin wird
eine grundlegende Reform der Gemeindefinan-
zen gefordert, die die Kommunen in die Lage
versetze, die bedarfsgerechte Betreuung für
Kinder unter 6 Jahren qualitativ und quantitativ
zu verbessern. Dabei müsse zwischen den Be-
treuungsangeboten für Kinder unter 3 Jahren
und für Kinder im Kindergartenalter unter-
schieden werden. Das Angebot müsse das Kin-
deswohl und die Wahlfreiheit der Eltern beach-
ten und durch seine Vielfalt auf unterschiedli-
che Anforderungen Antwort geben. Außerdem
solle die Bundesregierung die in ihrer Zustän-
digkeit liegenden Maßnahmen für einen quali-
tativen und quantitativen Ausbau von Bildung,
Erziehung und Betreuung in Abstimmung mit
den Ländern, den Spitzenverbänden der Kom-
munen, den Trägern der freien Wohlfahrtspfle-
ge sowie einschlägigen Wissenschaftlern und
Wissenschaftlerinnen vorantreiben. Schließlich
solle an die Länder appelliert werden, die in
ihrer Zuständigkeit liegenden Handlungsmög-
lichkeiten zu verstärken, um zur Förderung der
unter 3-jährigen Kinder die Tagespflege quan-
titativ und qualitativ auszubauen und die Rah-
menbedingungen für die Tagespflege zu verbes-
sern, zur Förderung der Kinder von 3 bis 6 Jah-
ren mehr Bildung für Kinder in Tageseinrich-
tungen zu ermöglichen, das Schuleintrittsalter
zu verkürzen und die Ausbildung der Erziehe-
rinnen und Erzieher zu reformieren.

Der Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksa-
che 15/3512 wurde bereits vor dem Gesetzent-
wurf der Bundesregierung zum TAG einge-
bracht. Er beanstandet, obwohl in der rot-
grünen Koalitionsvereinbarung von 2002 zahl-
reiche Maßnahmen für eine bessere Kinderbe-
treuungssituation angekündigt worden seien,
habe sich auf Betreiben der Bundesregierung
bislang nichts verbessert. In der Koalitionsver-
einbarung sei die Umwandlung von 500.000
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(aufgrund demographischer Entwicklungen) frei
werdender Kindergarten- und Hortplätze  für
unter Dreijährige in Ganztagsplätze im Kinder-
garten sowie der Aufbau einer bedarfsgerechten
Betreuungsquote für Kinder unter drei Jahren
von mindestens 20 Prozent vorgesehen. Außer-
dem habe der Bund den Kommunen ab 2004
jährlich 1,5 Mrd. Euro zur Finanzierung zur
Verfügung stellen wollen. Neben der in der
Koalitionsvereinbarung vorgesehenen Förde-
rung einer bedarfsgerechten Betreuungsquote
für Kinder unter 3 Jahren wird insbesondere
gefordert, ein von den Einsparungen aus dem
sog. Hartz-IV-Gesetzen unabhängiges Finanzie-
rungskonzept für den Ausbau der Kindertages-
betreuung vorzulegen.

I I I . Stellungnahmen der  mitberatenden Aus-
schüsse

1. Zu Drucksachen 15/3676, 3986

Der Innenausschuss hat in seiner 47. Sitzung
am 27. Oktober 2004 mit den Stimmen der
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der
FDP bei Enthaltung der Fraktion der CDU/CSU
empfohlen, den Teil des Gesetzentwurfs zum
Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) anzuneh-
men.

Der Finanzausschuss hat in seiner 74. Sitzung
am 27. Oktober 2004 mit den Stimmen der
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN bei Enthaltung der Fraktionen der
CDU/CSU und FDP die Annahme des Gesetz-
entwurfs empfohlen.

Der Ausschuss für  Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung hat in seiner 46.
Sitzung am 27. Oktober 2004 mit den Stimmen
der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN bei Enthaltung der Fraktionen der
CDU/CSU und FDP die Annahme des Gesetz-
entwurfs mit Änderungen empfohlen.

2. Zu Drucksache 15/3488

Der Innenausschuss hat in seiner 47. Sitzung
am 27. Oktober 2004 mit den Stimmen der
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der

CDU/CSU bei Enthaltung der Fraktion der FDP
die Ablehnung des Antrags empfohlen.

Der Finanzausschuss hat in seiner 74. Sitzung
am 27. Oktober 2004 mit den Stimmen der
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der
CDU/CSU bei Enthaltung der FDP die Ableh-
nung des Antrags empfohlen.

Der Haushaltsausschuss hat in seiner 58. Sit-
zung am 21. Oktober 2004 mit den Stimmen der
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen
der CDU/CSU und FDP die Ablehnung des
Antrags empfohlen.

Der Ausschuss für  Wir tschaft und Arbeit hat
in seiner 73. Sitzung am 27. Oktober 2004 mit
den Stimmen der Fraktionen der SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stim-
men der Fraktion der CDU/CSU bei Enthaltung
der Fraktion der FDP die Ablehnung des An-
trags empfohlen.

Der Ausschuss für  Verbraucherschutz, Er -
nährung und Landwir tschaft hat in seiner 51.
Sitzung am 27. Oktober 2004 mit den Stimmen
der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der
CDU/CSU bei Enthaltung der Fraktion der FDP
die Ablehnung des Antrags empfohlen.

Der Ausschuss für  Gesundheit und Soziale
Sicherung hat in seiner 81. Sitzung am 27.
Oktober 2004 auf die Abgabe eines Votums
verzichtet.

Der Ausschuss für  Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung hat in seiner 46.
Sitzung am 27. Oktober 2004 mit den Stimmen
der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der
CDU/CSU bei Enthaltung der Fraktion der FDP
die Ablehnung des Antrags empfohlen.

3. Zu Drucksache 15/3512

Der Innenausschuss hat in seiner 47. Sitzung
am 27. Oktober 2004 mit den Stimmen der
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen
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der CDU/CSU und der FDP die Ablehnung des
Antrags empfohlen.

Der Finanzausschuss hat in seiner 74. Sitzung
am 27. Oktober 2004 mit den Stimmen der
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der
FDP bei Enthaltung der Fraktion der CDU/CSU
die Ablehnung des Antrags empfohlen.

Der Haushaltsausschuss hat in seiner 58. Sit-
zung am 21. Oktober 2004 mit den Stimmen der
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen
der CDU/CSU und FDP die Ablehnung des
Antrags empfohlen.

Der Ausschuss für  Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung hat in seiner 46.
Sitzung am 27. Oktober 2004 mit den Stimmen
der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen
der CDU/CSU und FDP die Ablehnung des
Antrags empfohlen.

IV. Beratungsver lauf und Beratungsergebnis
im feder führenden Ausschuss für  Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

A. Allgemeiner  Teil

1. Abstimmungsergebnis

1.1 Zu Drucksachen 15/3676, 15/3986

Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend empfiehlt, den von ihm verabschie-
deten Teil des Gesetzentwurfs auf Drucksachen
15/3676 und 15/3986 in der Ausschussfassung
mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN bei Stimment-
haltung der Fraktionen der CDU/CSU und der
FDP anzunehmen.

Er empfiehlt außerdem mit den Stimmen der
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen
der CDU/CSU und FDP, den übrigen Teil des
Gesetzentwurfs einer späteren Beschlussfassung
vorzubehalten.

1.2 Zu Drucksache 15/3488

Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend empfiehlt mit den Stimmen der
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der
CDU/CSU bei Enthaltung der Fraktion der FDP
die Ablehnung des Antrags auf Drucksache
15/3488.

1.2 Zu Drucksache 15/3512

Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend empfiehlt mit den Stimmen der
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen
der CDU/CSU und FDP die Ablehnung des
Antrags auf Drucksache 15/3512.

3. Inhalt der  Ausschussberatungen

Der Ausschuss für  Familie, Senioren, Frauen
und Jugend hat in seiner 37. Sitzung am 22.
September 2004 die Durchführung einer öffent-
lichen Anhörung zu den Vorlagen auf Drucksa-
chen 15/3676, 15/3488 und 15/3512 beschlos-
sen. Zu der öffentlichen Anhörung in der 40.
Sitzung des Ausschusses am 29. September
2004 waren als Sachverständige eingeladen:
Frau Prof. Dr . Kar in Böller t, Professorin für
Erziehungswissenschaften an der Universität
Münster;  Frau Ursula Kr ickl, Bundesvereini-
gung der kommunalen Spitzenverbände;  Herr
Dr . Thomas Meysen, Deutsches Institut für
Jugendhilfe und Familienrecht e.V.;  Herr
Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, Deutsches
Jugendinstitut e.V.;  Herr  Dr . Robert Sauter ,
Leiter des Bayerischen Landesjugendamts;
Herr  Prof. Dr. Hans-Jürgen Schimke, Bür-
germeister der Gemeinde Laer;  Herr  Dr .
Reinhard Schunke, Leiter der Abteilung Kin-
der, Jugend und Sport des Ministeriums für
Gesundheit und Soziales Sachsen-Anhalt;  Frau
Dr. Kathar ina Spieß, Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung;  Herr  Norbert Struck,
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband;
Herr  Dr . Markus Warnke, Familienbund der
Katholiken;  Herr  Klaus-Dieter  Zühlke, Ta-
gesmütter Bundesverband für Kinderbetreuung
u. Tagespflege e.V. .

Auf das Wortprotokoll der Anhörung und die
dem Protokoll beigefügten und als Ausschuss-
drucksachen verteilten schriftlichen Stellung-
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nahmen der eingeladenen Sachverständigen
wird hingewiesen. Ferner gingen dem Aus-
schuss unaufgefordert eingesandte Stellung-
nahmen zu den Vorlagen zu, die verteilt wurden
und in die Beratungen eingingen.

In seiner 42. Sitzung am 27. Oktober 2004 hat
der Ausschuss seine Beratungen fortgesetzt.
Dabei hat er seine Beratungen zum Komplex
Tagesbetreuung abgeschlossen. Dies betrifft
zunächst die Anträge der Fraktion der
CDU/CSU auf Drucksache 15/3488 und der
Fraktion der FDP auf Drucksache 15/3512.

Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung auf
Drucksache 15/3676 nebst der Unterrichtung
auf Drucksache 15/3986 hielt es der Ausschuss
mehrheitlich für sachgerecht, den Entwurf in
zwei separate Gesetzentwürfe aufzuspalten. Der
nunmehr für die zweite und dritte Lesung vor-
gesehene Gesetzentwurf in der Ausschussfas-
sung (Entwurf eines Gesetzes zum qualitätsori-
entierten und bedarfsgerechten Ausbau der Ta-
gesbetreuung für Kinder – Tagesbetreuungsaus-
baugesetz, TAG) enthält lediglich die Normen,
die für den qualitätsorientierten und bedarfsge-
rechten Ausbau der Tagesbetreuung unverzicht-
bar sind. Der weitere Teil des Ursprungsent-
wurfs mit denjenigen Regelungen des Achten
Buchs Sozialgesetzbuch, die der Weiterent-
wicklung des Aufgabenspektrums der Kinder-
und Jugendhilfe im Übrigen gewidmet sind, soll
als separater Entwurf eines Gesetzes zur Wei-
terentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe der
späteren Beratung und Beschlussfassung vorbe-
halten bleiben.

Im Rahmen der Ausschussberatungen hat die
Fraktion der  SPD die Notwendigkeit betont,
angesichts des dringenden Handlungsbedarfs
beim Ausbau der Kindertagesbetreuung die
Regelungen zum Tagesbetreuungsausbaugesetz
ohne zeitliche Verzögerung zu beschließen. Das
Gesetz zum Ausbau der Tagesbetreuung für die
Kleinsten werde von starken gesellschaftlichen
Kräften, der Wirtschaft, den Gewerkschaften
bis hin zu den Kirchen unterstützt. Eine gute
Infrastruktur für Familien sei Standortfaktor für
Deutschland und damit auch Voraussetzung für
eine Zukunft mit mehr Kindern. Im Zentrum
des Gesetzes stehe der schrittweise Ausbau der
Angebote für unter Dreijährige, für Kinder in
Krippen, altersgemischten Gruppen und in der

Tagespflege durch die Kommunen bis zum Jahr
2010.

Die Regelungen zum Ausbau der Tagesbetreu-
ung würden im parlamentarischen Verfahren
von den Regelungen zur Weiterentwicklung der
Kinder- und Jugendhilfe getrennt. Letztere
sollten im weiteren Verfahren gesondert beraten
werden. Der Ausbau der Tagesbetreuung für die
unter Dreijährigen sei wichtig; auch in zeitlicher
Hinsicht dürften die Familien nicht im Stich
gelassen werden. Mit der Verbesserung der
Kinderbetreuung solle zum frühestmöglichen
Zeitpunkt begonnen werden, damit in absehba-
rer Zeit westeuropäisches Niveau erreicht wer-
den könne. Der Ausbau der Kinderbetreuung
gehöre zu den wichtigsten gesellschaftspoliti-
schen Vorhaben in dieser Legislaturperiode,
damit Familien- und Berufspflichten besser zu
vereinbaren seien und junge Familien ihren
Kinderwunsch realisieren könnten.

Im Hinblick auf die geplanten Änderungen zur
Kinder- und Jugendhilfe sei zu betonen, dass
diese verlässlich sein und Bestand haben müss-
ten. Insofern bestehe jedoch noch weiterer Klä-
rungsbedarf. Insbesondere im Hinblick auf die-
jenigen Regelungen, die nunmehr schon seit
über 10 Jahren Gesetz seien, bestünde Anpas-
sungsbedarf im Hinblick auf die Lebenswirk-
lichkeit junger Familien. Hierzu würden jedoch
auch im Bundesrat noch Änderungsvorschläge
diskutiert wie zum Beispiel der Antrag des
Landes Hessen zur Betriebserlaubnis von Tage-
seinrichtungen. Auch im Hinblick auf die Erhe-
bung statistischer Daten für die Kinder- und
Jugendhilfe bestehe noch Beratungsbedarf.
Deshalb solle das Gesetz zur Weiterentwicklung
der Kinder- und Jugendhilfe erst später behan-
delt werden. Der Ausbau der Tagesbetreuung
für Kinder sei jedoch zu wichtig, als dass Fami-
lien bis zur Klärung der hierzu noch offenen
Fragen warten könnten. In seiner Entscheidung
zum Lebenspartnerschaftsgesetz habe das Bun-
desverfassungsgericht den Bundestag klar darin
unterstützt, Regelungen, die er ohne den Bun-
desrat treffen könne, auch zügig durchzuführen.
Auch im Hinblick auf die Anfang 2005 in Kraft
tretende Hartz-IV-Gesetzgebung sei eine zeit-
nahe Regelung der Tagesbetreuung unabding-
bar. Die Regelungen im Tagesbetreuungsaus-
baugesetz bedürften nicht der Zustimmung des
Bundesrates. Mit der separaten Behandlung
könne der Ausbau der Tagesbetreuung, wie im
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Koalitionsvertrag vorgesehen, Anfang 2005
beginnen.

Die Fraktion der  CDU/CSU hat betont, sie
lehne die von den Koalitionsfraktionen bean-
tragte Teilung des Gesetzentwurfs der Bundes-
regierung ab. Damit solle der Bundesrat be-
wusst umgangen werden. Darüber hinaus löse
auch eine solche Teilung nicht die offenen Fra-
gen im Hinblick auf die Finanzierung der Ta-
gesbetreuung.

Die Fraktion der CDU/CSU befürworte einen
Ausbau der Tagesbetreuung; dieser müsse je-
doch seriös finanziert werden. Die Fraktion
habe sich wiederholt für einen Ausbau der Ta-
gesbetreuung für Kinder in allen Altersstufen
ausgesprochen. Die Kinderbetreuung sei ein
wichtiges Anliegen. Im Entwurf des Tagesbe-
treuungsausbaugesetzes bestünden jedoch Defi-
zite, zu denen die Fraktion der CDU/CSU Än-
derungsvorschläge im Hinblick auf die §§ 22
und 24 vorgelegt habe. Die Bedarfkriterien bei
§ 24 müssten erweitert werden im Hinblick auf
Erziehungsberechtigte, die sich in einer Hoch-
schul- oder Schulausbildung befänden und im
Hinblick auf Erziehungsberechtigte, die durch
Aufgaben in der Familie ganz besonders bela-
stet seien. In § 22 solle klargestellt werden, dass
die Tageseinrichtungen die Eltern bei der
Wahrnehmung ihrer Elternverantwortung unter-
stützen und ergänzen müssten.

Ungeklärt sei jedoch nach wie vor die Frage der
verlässlichen Finanzierung. Diese sei durch die
Hartz-IV-Gesetzgebung nicht gesichert, weil
nicht gewährleistet sei, dass das Geld auch tat-
sächlich an die Kommunen weitergegeben wer-
de. Die Kinderbetreuung sei überwiegend Auf-
gabe der kreisangehörigen Städte und Gemein-
den; diese erhielten jedoch über Hartz IV keine
finanziellen Mittel. Auch seien die Berechnun-
gen der Bundesregierung zum Finanzbedarf
nicht präzise genug und ließen keine verlässli-
che Finanzplanung zu. Die Kommunen könnten
jedoch keine weiteren finanziellen Belastungen
mehr verkraften. Die Finanzierung aus Hartz-
IV-Einsparungen sei deshalb nicht tragfähig.

Zusammenfassend sei festzustellen, dass die
Fraktion der CDU/CSU für die Kinderbetreu-
ung sei; das vorgelegte Finanzierungskonzept
könne sie jedoch nicht mittragen.

Auch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN sah im Bereich der Kinder- und Jugend-
hilfe weiteren Beratungsbedarf. Es sei wichtig,
die vorliegenden Initiativen zum Recht der Kin-
der- und Jugendhilfe in Ruhe und unter Berück-
sichtigung der Vorschläge aus dem Bundesrat
zu diskutieren. Der Bereich der Kinderbetreu-
ung müsse jedoch so schnell wie möglich reali-
siert werden. Deshalb werde die Aufteilung des
Gesetzentwurfs der Bundesregierung in zwei
separate Gesetzentwürfe befürwortet.

Die Kinderbetreuung müsse so verbindlich und
so sicher wie möglich geregelt werden. Gegen
einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung
bestehe jedoch noch sehr viel Skepsis. Deshalb
sollten insofern, quasi als Kompromiss, einer-
seits die Bedarfskriterien konkretisiert und an-
dererseits die Bundesregierung verpflichtet
werden, dem Bundestag jährlich einen Bericht
über den Stand des Ausbaus der Tagesbetreu-
ung vorzulegen. Auf diese Weise erhalte der
Bundestag die notwendigen Informationen über
den Stand der Umsetzung des Gesetzesziels.
Hierzu liege ein Änderungsantrag der Koaliti-
onsfraktionen vor.

Ein weiterer Änderungsantrag betreffe die Re-
gelung zum In-Kraft-Treten. Angesichts des
dringenden Handlungsbedarfs solle das Gesetz
zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Kraft treten.
Unter Berücksichtigung der verfassungsmäßi-
gen Rechte des Bundesrates sei davon auszuge-
hen, dass dies der 1. Januar 2005 sei.

Mit dem nunmehr vorliegenden Gesetzentwurf
soll neben der Konkretisierung der Bedarfskri-
terien für die Kinderbetreuung die Qualität der
Betreuung gesichert werden. Ein dritter Punkt
betreffe die Tagesmütter und –väter. Diese
müssten aus der vielfach ausgeübten Schwarz-
arbeit herausgeholt und in legale Beschäfti-
gungsverhältnisse gebracht werden. Diese An-
liegen würden wohl von den Fachpolitikern und
Fachpolitikerinnen aller Fraktionen gleicherma-
ßen geteilt.

Dissens bestehe zur Finanzierungsfrage. Der
Bund habe jedoch nicht die Möglichkeit, den
Kommunen auf direktem Weg Gelder zur Ver-
fügung zu stellen. Deshalb könne man seitens
des Bundes nur hoffen, dass die Länder nicht –
wie es in der Anhörung ausgedrückt worden sei
– „klebrige Hände“  hätten. Vom Ansatz her sei
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es jedoch richtig, Geld, das für Kinder bestimmt
sei, auch in diesem System zu belassen. Wegen
des Rückgangs der Geburtenzahlen dürften
deshalb Mittel für die Kinderbetreuung nicht
gekürzt werden. Auch die Koppelung der Fi-
nanzierung an die Hartz-IV-Gesetzgebung sei
ein richtiger Ansatzpunkt.

Auch die Fraktion der  FDP kritisierte im Hin-
blick auf die Kompetenzen des Bundesrates im
Gesetzgebungsverfahren die von den Koaliti-
onsfraktionen vorgesehene Teilung des Gesetz-
entwurfs der Bundesregierung. Der Bundestag
sei für die erforderlichen Regelungen zur Kin-
der- und Jugendhilfe sowie auch in anderen
Bereichen auf die Zusammenarbeit mit dem
Bundesrat angewiesen.

Aus Sicht der Fraktion der FDP sei es zu begrü-
ßen, dass die Bundesregierung den Bereich der
Tagespflege in ihren Gesetzentwurf einbezogen
habe. Hierzu habe die Fraktion bereits vor eini-
ger Zeit einen sehr ausführlichen Antrag vor-
gelegt; jedoch seien ihre Vorschläge insbeson-
dere zu Fragen zur Sozialversicherung von Ta-
gespflegepersonen nicht in der gewünschten
Weise umgesetzt worden. Nach wie vor würde
die Fraktion ein Gesamtkonzept für Tagesmüt-
ter und –väter und deren soziale Absicherung
begrüßen. Insofern seien die im Gesetzentwurf
der Bundesregierung vorgesehenen Regelungen
noch nicht ausreichend.

Im Übrigen stimme die Fraktion der FDP den
vorgelegten Vorschlägen zum Ausbau der Ta-
gesbetreuung und auch zur Kinder- und Ju-
gendhilfe grundsätzlich zu. Es müsse jedoch
sehr deutlich auf die mangelnde Finanzierung
hingewiesen werden, wie es auch im Antrag der
FDP auf Drucksache 15/3512 zum Ausdruck
komme. In der Koalitionsvereinbarung sei eine
bedarfsgerechte Förderung der Betreuungsquote
vorgesehen. Im Bundeshaushalt seien hierzu
jedoch keine Mittel eingestellt. Bis heute habe
die Bundesregierung ihre Berechnungen im
Hinblick auf die Einsparungen aus der Hartz-
IV-Gesetzgebung nicht offen gelegt. Inhaltlich
befürworte die FDP-Fraktion den vorgelegten
Gesetzentwurf; ohne ein solides Finanzierungs-
konzept könne sie dem Gesetz jedoch nicht
zustimmen.

Die Bundesminister in für  Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, Renate Schmidt, hat

betont, auch ihr sei es eine Herzensangelegen-
heit, die Tagespflege als Alternative zur institu-
tionellen Betreuung von Kindern auszubauen
und insofern sei auch schon Vieles erreicht
worden. Dennoch seien in diesem Bereich ins-
besondere noch versicherungsrechtliche Fragen
offen, die der weiteren Beratung bedürften.

Zur Finanzierung der Tagesbetreuung sei darauf
hinzuweisen, dass es keine verlässlichen stati-
stischen Grundlagen gebe. In den westlichen
Bundesländern seien die Betriebskosten für
einen Betreuungsplatz sehr unterschiedlich. Zu
erinnern sei aber auch an die Diskussion aus
dem Jahr 1992 zum Rechtsanspruch auf einen
Kindergartenplatz. In der am 29. September
2004 durchgeführten Anhörung habe die Ver-
treterin der kommunalen Spitzenverbände dar-
auf hingewiesen, dass auch damals die hierfür
vorgesehenen Finanzmittel nicht bzw. nicht
vollständig bei den Kommunen angekommen
seien. Damals wie heute bestünden jedoch keine
direkten Finanz- und Rechtsbeziehungen zwi-
schen dem Bund und den Kommunen. Eine
Finanzierung über den Bund sei deshalb nur
über Umwege möglich. Über die Entlastung der
Kommunen aus der Hartz-IV-Gesetzgebung sei
im Vermittlungsausschuss bis zur letzten Stun-
de gestritten worden. Der Bund habe jedoch
keine Möglichkeit, um zu gewährleisten, dass
die Länder die erzielten Einsparungen auch
tatsächlich an die Kommunen weitergäben.
Außerdem werde die Entlastung in den einzel-
nen Ländern unterschiedlich ausfallen und der
Bund besäße ebenfalls keine Möglichkeit, für
eine gleichmäßige Aufteilung zu sorgen. Da
dem Bund insofern keine Zwangsmittel zur
Verfügung ständen, bleibe nur die entsprechen-
de Zusage der Länder im Vermittlungsaus-
schuss.

Es sei auch darauf hinzuweisen, dass wegen des
Rückgangs der Geburtenraten in den nächsten
Jahren 320.000 Betreuungsplätze für Kinder frei
würden. Es sei deshalb keine seriöse Argumen-
tation, wenn man einerseits die Einsparungen
einstreiche, andererseits aber über die Mehrko-
sten für die Einrichtung von Betreuungsplätzen
für unter Dreijährige klage.

Im Übrigen sei es zu bedauern, dass im Zu-
sammenhang mit dem vorliegenden Gesetzge-
bungsverfahren im Schwerpunkt lediglich über
Fragen der Finanzierung diskutiert werde. Seit
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dem Jahr 1992 seien die Kommunen nach § 24
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes verpflich-
tet, ein bedarfsgerechtes Angebot an Betreu-
ungsplätzen vorzuhalten. Dieser Verpflichtung
seien die Kommunen in Westdeutschland je-
doch nahezu nicht nachgekommen. Die Finan-
zierung dieser Verpflichtung sei seinerzeit be-
reits über die Verteilung des Mehrwertsteuer-
einkommens berücksichtigt worden; deswegen
könne es nicht angehen, vom Bund jetzt noch
einmal eine direkte Entlastung zu fordern. Ge-
nauso wie jetzt bei der Finanzierung über die
Hartz-IV-Gesetzgebung seien jedoch seinerzeit
die Entlastungen nicht in voller Höhe an die
Kommunen weitergegeben worden.



ele
ktr

on
isc

he
 Vora

b-F
ass

un
g*

B. Besonderer  Teil – Ausschussempfehlung
zum Entwur f eines Gesetzes zum quali-
tätsor ientier ten und bedarfsgerechten Aus-
bau der  Tagesbetreuung für  Kinder  (TAG)

1. Grundlegende Erwägungen

Der vom Ausschuss für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend beschlossene Entwurf eines
Tagesbetreuungsausbaugesetzes beinhaltet

·  den qualitätsorientierten und bedarfsgerech-
ten Ausbau der Tagesbetreuung von Kindern
durch
– eine Konkretisierung der Verpflichtung,

für Kinder im Alter unter drei Jahren nach
Bedarf Plätze in Tageseinrichtungen und
in Kindertagespflege vorzuhalten, und
zwar durch die Vorgabe gesetzlich formu-
lierter Kriterien für einen Mindestbedarf,

– die Aufwertung der Kindertagespflege zu
einem Angebot, das dem der Tagesein-
richtungen gleichrangig ist, so dass eine
vielfältige Betreuungsstruktur entsteht,

– die Regelung von Qualitätsmerkmalen für
die Umsetzung des Auftrags zur Förderung
von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Kindertagespflege;

·  die besondere Berücksichtigung der Kinder-
tagespflege bei der Elternzeit und beim Er-
ziehungsgeld,

·  die Stärkung der Länderkompetenzen bei
Struktur- und Organisationsfragen.

Die Mehrheit der Ausschussmitglieder hat sich
hierbei von folgenden Erwägungen leiten las-
sen: Der Entwurf schlägt vor, das Angebot der
Tagesbetreuung für Kinder im Alter unter drei
Jahren qualitätsorientiert und bedarfsgerecht
auszubauen. Die Verbesserung der Kinderbe-
treuung ist nicht nur ein wichtiger Beitrag zur
umfassenden Förderung von Kindern und zum
Ausgleich individueller Nachteile. Sie hilft Fa-
milien bei der Vereinbarkeit von Erwerbstätig-
keit und Familie, bietet Rahmenbedingungen
für die Realisierung von Kinderwünschen, un-
terstützt die frühe Förderung von Kindern und
bietet damit für die Zukunftsfähigkeit unserer
Gesellschaft insgesamt einen Gewinn. Die Um-
setzung dieser Forderung ist ein Auftrag von
Verfassungsrang. So hat das Bundesverfas-
sungsgericht aus der Schutzpflicht des Art. 6
Abs. 1 GG auch die Aufgabe des Staates her-

geleitet, die Kinderbetreuung in der jeweils von
den Eltern gewählten Form in ihren tatsächli-
chen Voraussetzungen zu fördern (BVerfGE 99,
216, 234).

Die Kostenlast tragen nach der Finanzverfas-
sung des Grundgesetzes die Länder und Ge-
meinden. Mit der stärkeren Beteiligung des
Bundes an den Kosten des Arbeitslosengeldes II
wird sichergestellt, dass die Kommunen durch
die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und
Sozialhilfe um jährlich 2,5 Milliarden Euro ent-
lastet werden. Hiervon stehen jährlich 1,5 Milli-
arden Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung
zur Verfügung. Die Länder haben sich bei der
Verabschiedung des Vierten Gesetzes über mo-
derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt dazu
verpflichtet, die durch die Zusammenlegung bei
ihnen eingesparten Mittel an die Kommunen
weiterzuleiten. Darüber hinaus werden die
Kommunen aus der Gewerbesteuer bereits im
laufenden Jahr 2,5 Milliarden Euro mehr erhal-
ten, ab 2005 steigt dieser Betrag auf über 3
Milliarden Euro an. Zusammen mit dem Haus-
haltsbegleitgesetz 2004 und der Koch-
Steinbrück-Initiative erreichen diese Entlastun-
gen im Jahr 2007 ein Volumen von über 7 Mil-
liarden Euro. Dieser Entlastung steht eine Bela-
stung durch das Tagesbetreuungsausbaugesetz
gegenüber, die aufgrund des vorgesehenen Stu-
fenplans im Jahre 2005 621 Millionen Euro
beträgt und erst im Jahre 2011 das Gesamtvo-
lumen von rund 1,7 Milliarden Euro jährlich
erreichen wird. Angesichts dieser Ausgangsda-
ten verbleibt den Kreisen und kreisfreien Städ-
ten der notwendige Handlungsspielraum, um
den Ausbau bis zum Jahre 2010 zeitlich gestuft
nach den jeweiligen örtlichen Erfordernissen
voranzutreiben.

Dem Bund steht für diese Regelungen die kon-
kurrierende Gesetzgebungskompetenz im Rah-
men der „öffentlichen Fürsorge“  (Art. 74 Abs. 1
Nr. 7 GG) zu. Wie das Bundesverfassungsge-
richt in seinem Urteil zur Verfassungsmäßigkeit
des Ladenschlussgesetzes (BVerfG 1 BvR
63602 vom 09.06.2004) festgestellt hat, kann
der Bund Gesetze aus dem Bereich der konkur-
rierenden Kompetenz, die vor Inkrafttreten des
Art. 72 Abs. 2 GG in der Fassung des Gesetzes
zur Änderung des Grundgesetzes vom
27.10.1994 erlassen worden sind, gemäß Artikel
125a Abs. 2 GG ändern, solange es sich um
eine bloße Modifikation der Regelungen auf-
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grund sachlicher Änderungen handelt. An die
Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 2 GG ist er
dabei nur gebunden, sofern er aus politischen
Erwägungen eine Neukonzeption für erforder-
lich hält.

Mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz nimmt
der Bund keine grundlegende Umgestaltung der
Kindertagesbetreuung vor. Der Gesetzentwurf
weist den Trägern der örtlichen Jugendhilfe
weder eine neue Aufgabe zu, noch ändert er den
Verpflichtungsgrad einer bereits gesetzlich
normierten Aufgabe. Nach § 24 Satz 2 SGB
VIII sind für Kinder im Alter unter drei Jahren
nach Bedarf Plätze in Tageseinrichtungen vor-
zuhalten. Diese Fassung hat die Vorschrift be-
reits durch das Schwangeren- und Familienhil-
fegesetz vom 27. Juli 1992 (BGBl. I S. 1398,
1400) erhalten, das am 5. August 1992 in Kraft
getreten ist.

Darüber hinaus genügt der Gesetzentwurf aber
auch den Anforderungen des Art. 72 Abs. 2
GG. Eine bundesgesetzliche Regelung der Ta-
gesbetreuung bis zur Wahrung der Rechts- und
Wirtschaftseinheit ist im staatlichen Interesse
erforderlich. Nur einheitliche Basisnormen zur
Tagesbetreuung von Kindern im Bundesgebiet
schaffen die Voraussetzungen für die Mobilität,
die von den Eltern im Arbeitsleben erwartet
wird. Deshalb ist ein bedarfsgerechtes Angebot
an qualifizierter Tagesbetreuung in allen Teilen
der Bundesrepublik Deutschland heute eine
zentrale Voraussetzung für die Attraktivität
Deutschlands als Wirtschaftsstandort in der
globalisierten Wirtschaftsordnung. Engpässe in
der Versorgung von Betreuungsplätzen in ein-
zelnen Regionen haben unmittelbare Folgen für
die Rekrutierung qualifizierter Arbeitskräfte
und damit für die Wettbewerbsfähigkeit dieser
Region. Im Übrigen wird auf die Ausführungen
zur Gesetzgebungskompetenz des Bundes in der
Begründung (Drucksache 15/3676 S. 22 ff.)
Bezug genommen.

2. Zu den einzelnen Vorschr iften

Soweit die Bestimmungen des Gesetzentwurfs
unverändert übernommen wurden, wird auf
deren Begründung verwiesen.

Zu den vom Ausschuss vorgenommenen Ände-
rungen ist Folgendes zu bemerken:

Änderung der  Überschr ift

Die Überschrift wird dem Regelungsbereich des
Gesetzes entsprechend auf den Ausbau der Ta-
gesbetreuung beschränkt.

Änderung der  Eingangsformel

Die neue Eingangsformel verdeutlicht, dass der
Entwurf nicht der Zustimmung des Bundesrates
bedarf.

Änderung der  Inhaltsübersicht

Anpassung wegen der Streichung von Art. 2
(Änderung des SGB VII)

Zu Ar t. 1
(Änderung des Achten Buches Sozialgesetz-
buch)

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Anpassung an den veränderten Regelungsbe-
reich des Gesetzes

Zu Nummern 2 – 7

Die Änderungsvorschläge zu § 2 Abs. 3 Nr. 2
und § 6, die Einfügung des § 8 a sowie die Än-
derung der §§ 10, 18 und 19 werden in den
Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung
der Kinder- und Jugendhilfe eingestellt, der
einer späteren Beschlussfassung vorbehalten
bleibt.

Zu Nummer 9 (§§ 22 – 24 a)

Zu § 22 Abs. 3 Satz 3: Die Änderung dient der
Klarstellung.

Zu § 22a Abs. 2 Satz 1: Notwendige redaktio-
nelle Änderung. Die entfallenden Nummern 2
und 3 sollten Gegenstand der Beratungen des
Gesetzentwurfs zur Weiterentwicklung der
Kinder- und Jugendhilfe werden.

Zu § 24: Notwendige redaktionelle Änderung.
Der entfallende Absatz 4 sollte Gegenstand der
Beratungen des Gesetzentwurfs zur Weiterent-
wicklung der Kinder- und Jugendhilfe werden.

In § 24a: Notwendige redaktionelle Änderung.
Der entfallende Satz 2 des Absatzes 2 sollte
Gegenstand der Beratungen des Gesetzentwurfs
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zur Weiterentwicklung der Kinder- und Ju-
gendhilfe werden.
Durch die in § 24 des Gesetzentwurfs normier-
ten Kriterien soll das Ziel eines bedarfsgerech-
ten Ausbaus der Tagesbetreuung erreicht wer-
den. Die notwendigen Informationen über den
Stand der Umsetzung dieses Gesetzeszieles
erhält der Deutsche Bundestag durch einen
jährlichen Bericht der Bundesregierung.

Zu Nummern 11 bis 29
Die Regelungen des Regierungsentwurfs betref-
fen die Weiterentwicklung der Kinder- und
Jugendhilfe in anderen Aufgabenfeldern und
werden in den Entwurf eines Gesetzes zur
Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe
eingestellt, der einer späteren Beschlussfassung
vorbehalten bleibt.

Zu Nummer 31

Die Regelungen über die persönliche Eignung
von Personen für Aufgaben der Jugendhilfe
wird in den Entwurf eines Gesetzes zur Weiter-
entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe einge-
stellt, der einer späteren Beschlussfassung vor-
behalten bleibt.

Zu Nummer 32 (§ 74a):

Redaktionelle Änderung

Zu Nummern 33 – 54

Die Änderungsvorschläge des Regierungsent-
wurfs zu den Vereinbarungen über Leistungs-
angebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung
(Nr. 34: § 78a; Nr. 35: § 78b), zur örtlichen
Zuständigkeit (Nr. 36: § 86 Abs. 6; Nr. 37:

§ 87), zur Kostenerstattung (Nr. 38: § 89a;
Nr. 39: § 89b; Nr. 40: § 89e; Nr. 41: § 89f), zur
Kostenheranziehung (Nr. 42: Kapitelüber-
schrift; Nr. 43: Abschnittsüberschrift; Nr. 44:
§ 90; Nr. 45: Abschnittsüberschrift; Nr. 46:
§§ 91 – 94; Nr. 47: § 96; Nr. 48: § 97a; Nr. 49:
§§ 97b und 97c) sowie zur Kinder- und Jugend-
hilfestatistik (Nr. 50: § 98; Nr. 51: § 99; Nr. 52:
§ 101; Nr. 53: § 102) werden zusammen mit
den Folgeänderungen in den Nummern 33 (§ 76
Abs. 1) und 54 (§ 104 Abs. 1) in den Entwurf
eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Kin-
der- und Jugendhilfe eingestellt, der einer späte-
ren Beschlussfassung vorbehalten bleibt.

Zu Ar t. 2
(Änderung des Siebten Buches Sozialgesetz-
buch)
Die Regelungen über die Einbeziehung der
Tagespflege in die Unfallversicherung werden
in den Entwurf eines Gesetzes zur Weiterent-
wicklung der Kinder- und Jugendhilfe einge-
stellt, der einer späteren Beschlussfassung vor-
behalten bleibt.

Zu Ar t. 2 bis 4 (neu)
Änderung der Nummernfolge wegen Streichung
von Art. 2.

Zu Ar t. 4 (neu)
(In-Kraft-Treten)
Angesichts des dringenden Handlungsbedarfs
beim Ausbau der Kinderbetreuung soll das Ge-
setz zum frühestmöglichen Zeitpunkt in Kraft
treten.

Berlin, den 27. Oktober 2004

Caren Marks Mar lene Rupprecht Mar ia Eichhorn

Berichterstatterin Berichterstatterin Berichterstatterin

Ekin Deligöz Jutta Dümpe-Krüger Ina Lenke

Berichterstatterin Berichterstatterin Berichterstatterin
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